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Barmenia
Versicherungen

Vertragsunterlagen
zur Berufsunfähigkeitsversicherung Nr. 0010/01 124 086 P 10

Verbindungen zur Barmenia, Ihrem Serviceversicherer

Ihren Vertrag betreut Ihr Kundenservice

Nork Versicherungsmakler GmbH Über die betreuende Stelle hinaus können Sie unseren

Bismarckstr. 14-16 Kundenservice in der Hauptverwaltung Wuppertal anrufen,

50672 Köln den Sie unter der Nummer

Telefon: (0221) 525071 0202 438-2250 erreichen:

Telefax: (0221) 525074 Montag bis freitags von 07:00 bis 20:00 Uhr

und Samstag von 09:00 bis 15:00 Uhr

Maklerdirektion München

Bodenseestr. 4 E-Mail: info@barmenia.de

81241 München www.barmenia.de

Telefon: (089) 8 960650

Telefax: (089) 8960-6545

Hauptverwaltung

Barmenia Lebensversicherung a. G.

Barmenia-Allee 1

42119 Wuppertal

Telefon: 0202 438-00

Telefax: 0202 438-2846



Barmenia
Versicherungen

Produktinformationsblatt Berufsunfahigkeitsversicherung

0010/01 124 086 P 10

31.05.2016, Seite 1 von 4

Vertragsstand: 01.06.2016

zur Barmenia SoloBU

Mit den nachfolgenden Informationen méchten wir Ihnen einen ersten Uberblick tiber die Ihnen angebotene Versicherung
geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag,
dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertrags-
bestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?

Wir bieten Ihnen eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung an. Grundlage sind die beigefügten Versicherungs-
bedingungen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?

Versichert ist Herr Jannick Lawson, geboren am 26.10.1987.

wird keine Leistung fällig.

wird keine Leistung fällig.

brauchen Sie für die Dauer der Berufsunfähigkeit, längstens bis zum 31.10.2054, keine Beiträge zu zahlen. Außerdem

zahlen wir eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente und eine Wiedereingliederungshilfe bei Beendigung einer unbefristet

leistungspflichtigen Berufsunfähigkeit, sofern die verbleibende Leistungsdauer noch mindestens 12 Monate beträgt.

Bitte beachten Sie, dass der Begriff "Berufsunfähigkeit" nicht mit dem Begriff der Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminde-

rung im sozialrechtlichen Sinne oder dem Begriff der Berufsunfähigkeit im Sinne der Krankentagegeldversicherung über-

einstimmt.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter "Welche Leistungen er-

bringen wir?", "Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?" und "Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen?" nach.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann müssen Sie ihn bezahlen? Welche Kosten sind in Ihren Beitrag einkalkuliert

und welche können zusätzlich entstehen? Was passiert, wenn Sie Ihren Beitrag nicht oder verspätet be-

zahlen?

Beitrag am 01.06.2016 132,67 EUR

ab jährlicher Beitrag ab jährlicher Beitrag

01.11.2016 328,74 EUR, 01.11.2024 573,89 EUR,

01.11.2017 345,26 EUR, 01.11.2025 621,06 EUR,

01.11.2018 365,10 EUR, 01.11.2026 671,55 EUR,

01.11.2019 388,79 EUR, 01.11.2027 727,05 EUR,

01.11.2020 415,24 EUR, 01.11.2028 790,14 EUR,

01.11.2021 442,63 EUR, 01.11.2029 863,12 EUR,

01.11.2022 482,61 EUR, 01.11.2030 938,80 EUR,

01.11.2023 527,30 EUR, 01.11.2031 1.010,68 EUR,



01.11.2032 1.070,01 EUR, 
|

01.11.2033 1.124,37 EUR, a ae 182460

01.11.2034 1.183,50 EUR, 01.11.2045 1.849,67 Eur

01.11.2035 1.247,81 EUR, tid ones 1.869,66 Eup

01.11.2036 1.321,25 EUR, 01.11.2047 1.859,72 EUR

01.11.2037 1.403,38 EUR, 01.11.2048 181484 EUR
01.11.2038 1.490,06 EUR, 01.11.2049 1763.2 EUR
01.11.2039 1.578,65 EUR, 01.11.2050 no. EUR,
01.11.2040 1.658,58 EUR, 01.11.2051 m EUR,
01.11.2041 1.726,70 EUR, 01.11.2052 en EUR,
01.11.2042 1.775,51 EUR, 01.11.2053 Ken EUR |

durch Verrechnung der Überschussanteile 
92,88 EUR (unter Berücksichti .
gung für 2016) sichtigung der Überschug,

zu zahlender Beitrag ZU Beginn

er Lebensversicherung fallen Kosten an. Zu den Abschlusskosten Zählen
4

der Vertragseinrichtung unmittelbar zurechenbaren Kosten, d. h. Kosten der Werbung, des Beratungs- und Vermit,..
aufwands, der Risikoprüfung, der Vertragsausfertigung, USW. Auch die Verwaltung des Vertrages ist mit A
bunden. Dazu gehören beispielsweise die Kosten für die Durchführung von Vertragsänderungen oder de Peele
sönlichen Daten (z. B. Adressänderung oder Anderung der Bankverbindung), ebenso für die Führung und Erhaltung u
Verträge, das Inkassowesen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Rahmen der ordnungsgemäßen
haltung. Daher sind für den Versicherungsschutz Abschluss- und weitere Kosten zu decken, die bereits in die Beitäg

einkalkuliert sind und nicht separat erhoben werden. Diese Kosten bestehen aus einem einmaligen Betrag von

20,11 EUR, der im Fall einer Kündigung oder Beitragsfreistellung des Vertrages gleichmäßig über die ersten 60 Monde

rae u wird, und weiteren Beträgen von

er davon oe ath Verwaltungskosten) vom 01.06.2016 bis zum 31.10.2016 und

89.68 EUR (davon erg an Verwalungskosten) vom 01.11.2016 bis zum 31.10.2017,
92.47 EUR (davon oe Sun verwaltungskosten) vom 01.11.2017 bis zum 31.10.2018,

95,77 EUR (davon BER va ungekosten) vom 01.11.2018 bis zum 31.10.2019,

99.49 EUR (davon 61.02 EUR ana ungskosten) vom 01.11.2019 bis zum 31.10.2020,

103,33 EUR (davon 63,08 EUR V altungskosten) vom 01.11.2020 bis zum 31.10.2021,
108,92 EUR (davon 66.07 EUR oa ungskosten) vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2022,
115.17 EUR (davon 69.42 EUR ven eee vom 01.11.2022 bis zum 31.10.2023,

121,70 EUR (davon 72.99 EU Verwaltungskosten) vom 01.11.2023 bis zum 31.10.2024,

128,29 EUR (davon 76.45 An Verwaltungskosten) vom 01.11.2024 bis zum 31.10.2025
123 EUR ve SER oui vom 01.11.2025 bis zum 31.10.2026,
= davon osten) vo .

40 EUR Vralungosen) on 1.11 2027 bs zum 3110202
72,80 EUR (davon 10 Verwaltungskosten vom 01.11.2028 bis zum 31.10.2029,
182,85 EUR (davon ‘en EUR Verwaltungskoste, vom 01.11.2029 bis zum 31.10.2030,
191,17 EUR (davon 11018 En Verwaltungskosten) vom 01.11.2030 bis zum 31.10.2031,

‚14 EUR ) vom 01.11.2031 bis zum 31.10.2032,
198,78 EUR (davon Verw
207 114,22 altungskost
207,05 22 EU en) vo201.06 EUR (davon 118.65 ER Verwaltungskosten) m 01.11.2032 bis zum 31.10.2033,

‚09 EUR (davon 123,49 £ Verwaltungskosten) vom 01.11.2033 bis zum 31.10.2034

Bei der Vermittlung und dem Abschluss ein

262,41 EUR (day : UNgskosten)
273,61 EUR (da on 148,32 altungskostg 37 bis z
283,15 EUR (davon aise U ermalungskosten) vom 01.11.2038 bis un 31.10.2038,
230.00 EUR (davon ı abd E enrältungskostgn) en 01.11.2 x um 31.10.2039,

m u (davon 166.74 EU eral 9Skosten) von on 1.2040 bis zum 3 10.2040,
’ ‚ n . 7

303,19 EUR oo 168,68 U Wallunghosten vom 04 a bis zum 31 a
n17 en 11.2042 bi 10.2042,

BEUR ver lungskosten) yon 01.11 's zum 31.10
Waltungske en) "12043 bi 10.2043,

Osten)
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301,81 EUR (davon 169,45 EUR Verwaltungskosten) vom 01.11.2046 bis zum 31.10.2047,

295,48 EUR (davon 166,06 EUR Verwaltungskosten) vom 01.11.2047 bis zum 31.10.2048,

286,89 EUR (davon 161,45 EUR Verwaltungskosten) vom 01.11.2048 bis zum 31.10.2049,

270,27 EUR (davon 152,55 EUR Verwaltungskosten) vom 01.11.2049 bis zum 31.10.2050,

242,55 EUR (davon 137,70 EUR Verwaltungskosten) vom 01.11.2050 bis zum 31.10.2051,

203,86 EUR (davon 116,97 EUR Verwaltungskosten) vom 01.11.2051 bis zum 31.10.2052,

162,61 EUR (davon 94,88 EUR Verwaltungskosten) vom 01.11.2052 bis zum 31.10.2053,

92,73 EUR (davon 57,45 EUR Verwaltungskosten) vom 01.11.2053 bis zum 31.10.2054.

Im Leistungsfall werden die Kosten von 2,00 EUR je 100,00 EUR jährlicher Rente dem Deckungskapital entnommen.

Nach einer Beitragsfreistellung des Vertrages werden die Kosten dem Deckungskapital entnommen. Sie betragen jährlich

3,00 EUR je 100,00 EUR beitragsfreier jährlicher Rente. Für bestimmte von Ihnen veranlasste Geschäftsvorfälle, die

einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursachen (z. B. Ausstellung eines neuen Versicherungsscheins), können

Ihnen die Kosten gesondert in Rechnung gestellt werden.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter "Welche Kosten stellen wir

Ihnen gesondert in Rechnung?" und in unserer Gebührenordnung nach.

Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem Ver-

sicherungsbeginn am 01.06.2016. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind zu den oben angegebenen Terminen zu

zahlen. Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der Beiträge erteilt haben, sorgen Sie bitte rechtzeitig für

ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wenn Sie den Einlösungsbeitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie

Sie nicht gezahlt haben. Außerdem werden wir dann im Versicherungsfall nicht leisten. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht

rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu

zahlen. Tritt nach Fristablauf der Versicherungsfall ein und sind Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung des Beitrags in

Verzug, so entfällt oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter "Was müssen Sie bei der

Beitragszahlung beachten?" und "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?" nach.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?

Es gibt Fälle, in denen der Berufsunfähigkeitsschutz ausgeschlossen ist. Wir leisten z. B. nicht, wenn die Berufsunfähig-

keit durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat durch die versicherte Person verursacht ist. Auch bei

kriegerischen Ereignissen oder bei absichtlicher Herbeiführung der Berufsunfähigkeit besteht kein Versicherungsschutz.

Diese Aufzählung ist nichtabschließend.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, etwa eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen unter "In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?" nach.

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss zu beachten und welche Folgen können Verletzungen
dieser Pflicht haben?

Sie müssen die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wenn
Sie falsche Angaben machen, können wir unter Umständen - auch noch nach längerer Zeit - vom Vertrag zurücktreten.
Das kann sogar zur Folge haben, dass wir keine Versicherungsleistungen erbringen müssen.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter "Was bedeutet die vorver-
tragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?" nach.

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit zu beachten und welche Folgen können Verlet-
zungen dieser Pflichten haben?

Sollte sich Ihre Postanschrift, Ihre Bankverbindung oder Ihr Name ändern, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit. Feh-
lende Informationen können den reibungslosen Vertragsablauf beeinträchtigen.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter "Was gilt bei Änderung Ihrer
ostanschrift und Ihres Namens?" nach.
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7. Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfalls und welche Folgen können Verletzungen dieser
Pflichten haben?

Im Falle einer Berufsunfähigkeit benötigen wir insbesondere Arztberichte und Informationen über den zuletzt ausgeübten
nen Ger versicherten Person. Außerdem muss sich die versicherte Person gegebenenfalls von weiteren Ärzten untersu-
chen lassen.

Solange diese Mitwirkungspflichten nicht erfüllt werden, können wir keine Leistungen erbringen. Verletzen Sie oder die
versicherte Person diese Mitwirkungspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig, kann es passieren, dass Sie für eine Zeit,
in der möglicherweise Berufsunfähigkeit bestanden hat, keine oder nur verminderte Leistungen erhalten.

Während der Dauer einer Berufsunfähigkeit müssen Sie uns eine Minderung des Grades der Berufsunfähigkeit oder die

Wiederaufnahme bzw. Anderung der beruflichen Tätigkeit anzeigen. Wird diese Mitwirkungspflicht vorsätzlich oder grob

fahrlässig verletzt, können wir unter Umständen allein schon deswegen unsere Leistung kürzen bzw. einstellen.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter "Was ist zu beachten, wenn

Leistungen wegen Berufsunfähigkeit beansprucht werden?", "Was gilt nach Anerkennung der Berufsunfahigkeit?" und "Was gilt bei einer Verletzung

der Mitwirkungspflichten im Rahmen der Nachprüfung?" nach.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrages, frühestens am 01 06.2016. Allerdings entfällt gegebenen-

falls unsere Leistungspflicht bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung. Zusätzlich besteht ab dem Tag, an dem Ihr Antrag bei

uns eingeht, bis zum oben genannten Beginn des Versicherungsschutzes in der Regel vorläufiger Versicherungsschutz.

Näheres finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz in der Lebensversicherung.

Der Versicherungsschutz sowie die Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung enden am 31.10.2054.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter "Wann beginnt Ihr Versiche-

rungsschutz?" nach.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?

Sie können Ihre Versicherung zum Schluss einer Versicherungsperiode kündigen, sofern keine Leistungspflicht besteht.

Ihre Versicherung wandelt sich dabei in eine beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzten Versicherungsleistungen um.

Wird die beitragsfreie Mindestrente nicht erreicht, erhalten Sie den um den Abzug verminderten Rückkaufswert. Die Kün-

digung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile haben, da während der gesamten Vertragslaufzeit keine oder gemessen

an den gezahlten Beiträgen nur geringe Mittel für die Bildung beitragsfreier Leistungen oder für einen Rückkaufswert zur
Verfügung stehen. Weitere Einzelheiten können Sie der Tabelle "Garantierte Rückkaufswerte und beitragsfreie Leis-

tungen" entnehmen.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter "Wann können Sie Ihre Ver-
sicherung kündigen oder beitragsfrei stellen?" nach.
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Versicherungsschein

Versicherungsnehmer:

Herm

Jannick Lawson

Luxemburger Str. 44

50674 Köln

Vom # 01.06.2016 an ist folgende Berufsunfähigkeitsversicherung vereinbart:

Versicherte Person:

e Jannick Lawson, geb. am 26.10.1987

Umfang des vereinbarten Versicherungsschutzes

Berufsunfähigkeitsversicherung (Barmenia SoloBU)

Wird die versicherte Person vor Ablauf der Versicherungsdauer am

31.10.2054 berufsunfähig (Leistung ab 50 % Berufsunfähigkeit), ergibt

sich Folgendes:

- Eine monatliche Berufsunfahigkeitsrente, die längstens bis zum Ablauf

der Leistungsdauer am 31.10.2054 gezahlt wird.

Die Berufsunfähigkeitsrente steigt nach Eintritt der Leistungspflicht jährlich

um 2,00 %.

Die laufenden Überschussanteile werden mit den Beiträgen ver-

rechnet.

Während der Dauer der Berufsunfähigkeit werden die laufenden Über-
schussanteile zur Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente verwendet.

Endet die Leistungspflicht, weil eine Berufsunfähigkeit nicht mehr gegeben

ist, wird eine Wiedereingliederungshilfe in Höhe des Sechsfachen der zu-

letzt gezahlten monatlichen Berufsunfähigkeitsrente gezahlt. Vorausset-

zung ist, dass der Zeitraum vom Ende unserer Leistungspflicht bis zum

Ablauf der Leistungsdauer mindestens zwölf Monate beträgt.

Die laufenden Überschussanteile werden mit den Beiträgen verrechnet.

Während der Dauer der Berufsunfähigkeit werden die laufenden Über-
schussanteile zur Erhöhung der Wiedereingliederungshilfe verwendet.

Barmenia
Versicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherung

0010/01 124 086 P 10

31.05.2016, Seite 1 von 4

Vertragsstand: 01.06.2016

Versicherer:

Barmenia

Lebensversicherung a. G.

Hauptverwaltung

Barmenia-Allee 1

42119 Wuppertal

Leistung

Rente

1.000,00 EUR

Wiedereingliederungshilfe

6.000,00 EUR
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Höhe und Fälligkeit der zu zahlenden Beiträge

Die jährliche Zahlungsweise beginnt am 01.11.2016. FüZahlungs .11.2016. Für den Zeitraum vom 01.06.2016 bi i

01.06.2016 ein einmaliger Beitrag in Höhe von 132,67 EUR fällig. en
Ab dem 01.11.2016 sind folgende Beiträge fällig:

Ende der Beitrag

Beitragszahlung EUR

Berufsunfähigkeitsversicherung 31.10.2054 # 318,41

jährlicher Gesamtbeitrag BAT

Die Beiträge sind jeweils zum 01.11. fällig.

Durch die Verrechnung mit den Überschussanteilen verringert sich der am 01.06.2016 zu zahlende Beitrag auf

# 92,88 EUR und der ab dem 01.11.2016 jährlich zu zahlende Beitrag auf zz. # 222,89 EUR. Die der Verrechnung zu

Grunde liegenden Überschussanteilsätze werden in jedem Jahr neu festgelegt. Eine Veränderung führt zu einer entspre-

chenden Anpassung des zu zahlenden Beitrages. Die ausgewiesenen Beiträge basieren auf den Überschussanteilsätzen 9

des Jahres 2016.

Es handelt sich um einen umsatzsteuerfreien Versicherungsbeitrag (St.-Nr. 132/5906/0058).

Der Beitrag andert sich zu Beginn des Versicherungsjahres. Einzelheiten entnehmen Sie der Anlage zum Versi-

cherungsschein.

Dynamik

Die Besonderen Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der Beiträge und Leistungen ohne erneute Gesundheitsprü-

fung sind nicht vereinbart.
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Bezugsrecht (widerruflich)

Die Versicherungsleistung soll im Todesfall der versicherten Person der zum Zeitpunkt des Todes mit der versicherten

Person in gültiger Ehe lebende Ehegatte bzw. eingetragene Lebenspartner erhalten.

Die Versicherungsleistung soll im Erlebensfall der versicherten Person erhalten: Der Versicherungsnehmer.

Beginn des Versicherungsjahres

Das Versicherungsjahr beginnt für diesen Vertrag jeweils am 01.11.

Abweichungen vom Antrag

Die im Versicherungsschein mit # gekennzeichneten Vertragsinhalte weichen vom Versicherungsantrag ab.
Diese Abweichungen gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach
Erhalt des Versicherungsscheins in Textform widerspricht.

Bestandsgruppe 
;

Ihre Barmenia SoloBU gehört zur Bestandsgruppe 114 Berufsunfähigkeitsversicherung (

Zusatzversicherungen),

einschließlich Berufsunfahigkells:

Hinweise zum Inhalt des Vertrages

Der Inhalt des Versicherungsvertrages und der Umfang des Versicherungsschutze

rungsschein, den vereinbarten Tarifen, den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen SOW

chen Vorschriften; maßgebend ist ferner der Versicherungsantrag. Besondere Vereinbarungen sind nur dann Ve
halt, wenn sie im Versicherungsschein vermerkt sind.

Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.

s ergeben sich aus diesem Versiche-
ie den gese

rtragsi



Abschriften

Der Versicherungsnehmer kann jederzeit auf seine Kosten Abschriften der Erklärungen fordern, die er mit Bezug auf den

Versicherungsvertrag abgegeben hat.

Belehrung nach § 37 Abs. 2 WG über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung des ersten oder einmaligen

Beitrages

Damit wir Ihnen Versicherungsschutz gewähren können, müssen Sie die vereinbarten Beiträge zahlen.

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz frühestens zu

dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Der Versicherungsschutz beginnt gleichwohl zu dem verein-

barten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Zahlen Sie den

ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung

nicht bewirkt haben. Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzah-

lung nicht zu vertreten haben.

Hinweis:

Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fälligkeit des ersten oder einmaligen Bei-

trages und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung entnehmen Sie dem Versicherungsschein sowie den fiir Ihren Ver-

trag geltenden Versicherungsbedingungen.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief,

Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen

einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2

des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung

und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei-

tige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Barmenia Lebensversicherung a. G.,

Barmenia-Allee 1,

42119 Wuppertal,

Telefax: 0202 438-2846,

E-Mail: info@barmenia.de.

Widerrufsfolgen

im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit

nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-

rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des

Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von:

- 1/30 des monatlich gezahlten Prämienbetrages bei vereinbarter monatlicher Zahlweise der Prämie,

- 1/90 des vierteljährlich gezahlten Prämienbetrages bei vereinbarter vierteljährlicher Zahlweise,

- 1/1180 des halbjährlich gezahlten Prämienbetrages bei vereinbarter halbjährlicher Zahlweise oder

- 1/360 der gezahlten Jahresprämie bei vereinbarter jährlicher Zahlweise

für jeden Tag, an dem bis zu Ihrem Widerruf Versicherungsschutz bestanden hat. Den Rückkaufswert ein-

schließlich der Überschussanteile nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes zahlen wir Ihnen aus. Die Er-

stattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Be-

ginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge,

dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (2. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von

uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Barmenia
Versicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherung

Anlage zum Versicherungsschein tort 124086P 10

31.05.2016

Vertragsstand: 01.06.2016

Beitragsentwicklung Ihrer Berufsunfahigkeitsversicherung

Die Beitrage sind in der folgenden Tab

Ermäßigung der Beiträge durch Verrec

Termin

01.11.2016

01.11.2017

01.11.2018

01.11.2019

01.11.2020

01.11.2021

01.11.2022

01.11.2023

01.11.2024

01.11.2025

01.11.2026

01.11.2027

01.11.2028

01.11.2029

01.11.2030

01.11.2031

01.11.2032

01.11.2033

01.11.2034

01.11.2035

01.11.2036

01.11.2037

01.11.2038

01.11.2039

01.11.2040

01.11.2041

01.11.2042

01.11.2043

01.11.2044

01.11.2045

01.11.2046

01.11.2047

01.11.2048

01.11.2049

01.11.2050

01.11.2051

01.11.2052

01.11.2053

elle gemäß der vereinbarten Zahlungsweise in EUR angegeben. Eine eventuelle

hnung der Überschussanteile ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Beitrag.

328,74

345,26

365,10

388,79

415,24

442,63

482,61

527,30

573,89

621,06

671,55

727,05

790,14

863,12

938,80

1.010,68

1.070,01

1.124,37

1.183,50

1.247,81

1.321,25

1.403,38

1.490,06

1.578,65

1.658,58

1.726,70

1.775,51

1.823,63

1.849,67

1.869,66

1.859,72

1.814,64

1.753,24

1.634,49

1.436,57

1.160,17

865,45

366,19



Barmenia
Versicherungen

Hinweise Zum Bervsunftiketserichrung
Versicherungsschein 31.05.2016, Seite1 von 2

Vertragsstand: 01.06.2016

Garantierte Rückkaufswerte und beitragsfreie Leistungen

Sollten Sie Ihre Versicherung einmal nicht unverändert bis zum Ablauf aufrechterhalten wollen, sprechen Sie uns bitte an,

damit wir Ihnen ggf. alternative Lösungen nennen können. Wenn Sie dennoch Ihren Versicherungsvertrag nach Maßgabe

der Versicherungsbedingungen vollständig rückkaufen oder beitragsfrei stellen, so ergeben sich die unten aufgeführten

garantierten Rückkaufswerte und beitragsfreien Leistungen in EUR. Die angegebenen Werte gelten dann, wenn Sie Ihren

Versicherungsvertrag bis zum jeweiligen Termin unverändert fortgeführt und alle Beiträge gezahlt haben. Nach jeder An-

derung von Beitrag und Leistung ergeben sich neue Werte, die wir Ihnen jeweils mitteilen werden. In den angegebenen

Werten sind Leistungsverbesserungen durch die Überschussbeteiligung nicht enthalten.

Termin Kündigung oder Beitragsfreistellung

Rückkaufswert Abzug Rückkaufswert monatliche BU-Rente

nach Abzug

31.10.2016 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2017 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2019 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2020 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2022 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2023 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2024 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2025 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2026 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2027 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2028 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2029 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2030 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2031 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2032 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2033 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2034 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2035 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2036 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2037 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2038 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2039 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2040 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2041 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2042 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2043 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2044 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10,2045 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2046 0,00 0,00 0,00 0,00



Termin Kündigung oder Beitragsfreistellung

Rückkaufswert Abzug Rückkaufswert monatliche BU-Rente

nach Abzug

31.10.2047 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2048 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2049 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2050 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2051 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2052 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2053 0,00 0,00 0,00 0,00

31.10.2054 0,00 0,00 0,00

Hinweis

Diese Versicherung ist so kalkuliert, dass in jedem Versicherungsjahr nur der individuelle Risikobeitrag zuzüglich Kosten
zu zahlen ist. Daher gibt es für diese Versicherung keine garantierten Rückkaufswerte und beitragsfreien Leistungen.
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Versicherungen

Hin WEISE zum | en|
Versicherungsschein 31.05.2016, Seite1 von2

Vertragsstand: 01.06.2016

Unverbindliche Beispielrechnung

In der folgenden Tabelle haben wir die garantierten Versicherungsleistungen hervorgehoben dargestellt. Um die garan-

tierten Leistungsverpflichtungen Ihnen gegenüber erfüllen zu können, müssen wir vorsichtig kalkulieren, wodurch im All-

gemeinen Überschüsse entstehen. Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß § 153 des Versiche-

rungsvertragsgesetzes an den Überschüssen und Bewertungsreserven (Uberschussbeteiligung). Die Höhe der künftigen

Uberschussbeteiligung hangt vor allem von den Kapitalertragen, aber auch vom Verlauf der versicherten Risiken und von

der Entwicklung der Kosten ab. Die daraus resultierenden Ergebnisse unterliegen jedoch Schwankungen. Diese Ergeb-

nisse werden jahrlich festgestellt und bilden mit der wirtschaftlichen Gesamtsituation unseres Unternehmens die Grund-

lage für die jährliche Festlegung der Überschussanteilsätze. Dabei können wir kurzfristige Schwankungen in aller Regel

ausgleichen. Lang anhaltende Änderungen führen dagegen zu einer entsprechenden Anpassung der Überschussanteil-

sätze. Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapital-

anlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen für Sicherheit und dienen dazu, kurzfristige Aus-

schläge an den Kapitalmärkten auszugleichen. Die Beiträge einer Berufsunfähigkeitsversicherung sind allerdings so kal-

kuliert, dass sie größtenteils für die Deckung von Berufsunfahigkeitsrisiken benötigt werden. Eine Kapitalanlage und damit

die Entstehung von Bewertungsreserven findet daher nicht oder nur in sehr geringem Maße statt.

Die Beteiligung an den Bewertungsreserven wird gemäß § 153 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz gewährt. Hierzu wird

die Höhe der Bewertungsreserven monatlich neu ermittelt. Der so ermittelte Wert wird den Verträgen nach einem verursa-

chungsorientierten Verfahren rechnerisch zugeordnet. Das verursachungsorientierte Verfahren wird zusammen mit der

Deklaration der Überschussbeteiligung in unserem Geschäftsbericht veröffentlicht. Bei Beendigung des Vertrages wird

der für diesen Zeitpunkt zu ermittelnde Betrag Ihrer Versicherung zur Hälfte zugeteilt. Auch während der Leistungspflicht

werden wir Sie an den Bewertungsreserven beteiligen. Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung bleiben un-

berührt.

Über die Höhe der künftigen Überschussanteilsätze sowie über die Entwicklung der Bewertungsreserven und damit über

die Höhe der Beteiligung an ihnen können wir keine Aussagen machen. Die Höhe Ihrer Überschussbeteiligung kann

daher nicht garantiert werden. Beachten Sie bitte auch unsere Erläuterungen zur Überschussbeteiligung.

Damit Sie dennoch einen Eindruck erhalten, wie sich die zukünftigen Leistungen einschließlich der Überschussbeteiligung

entwickeln können, haben wir im nachfolgenden unverbindlichen Beispiel rechnerisch angenommen, dass die für das

Jahr 2016 festgesetzten Überschussanteilsätze während der gesamten Versicherungsdauer unverändert bleiben.

Darstellung während der Versicherungsdauer

Beispielrechnung mit den derzeit gültigen Überschussanteilsätzen (Beiträge und Leistungen in EUR)

Termin Beitrag BU-Rente möglicher

jährlich monatlich Beitrag

garantiert jährlich

01.11.2016 328,74 1.000,00 230,12

01.11.2017 345,26 1.000,00 241,69

01.11.2018 365,10 1.000,00 255,57

01.11.2019 388,79 1.000,00 272,16

01.11.2020 415,24 1.000,00 290,66

01.11.2021 442,63 1.000,00 309,84

01.11.2022 482,61 1.000,00 337,83

01.11.2023 527,30 1.000,00 369,11



Termin Beitrag BU-Rente möglicher

jährlich monatlich Beitrag |

garantiert jährlich ‘

01.11.2024 573,89 1.000,00 401,73

01.11.2025 621,06 1.000,00 434,75

01.11.2026 671,55 1.000,00 470,09

01.11.2027 727,05 1.000,00 508,93

01.11.2028 790,14 1.000,00 553,10

01.11.2029 863,12 1.000,00 604,18

01.11.2030 938,80 1.000,00 657,17

01.11.2031 1.010,68 1.000,00 707,47

01.11.2032 1.070,01 1.000,00 749,01 \

01.11.2033 1.124,37 1.000,00 787,05 t

01.11.2034 1.183,50 1.000,00 828,44 i

01.11.2035 1.247,81 1.000,00 873,47 \

01.11.2036 1.321,25 1.000,00 924,87 i

01.11.2037 1.403,38 1.000,00 982,37 ;

01.11.2038 1.490,06 1.000,00 1.043,04

01.11.2039 1.578,65 1.000,00 1.105,05

01.11.2040 1.658,58 1.000,00 1.161,00

01.11.2041 1.726,70 1.000,00 1.208,69

01.11.2042 1.775,51 1.000,00 1.242,86

01.11.2043 1.823,63 1.000,00 1.276,54

01.11.2044 1.849,67 1.000,00 1.294,77 a

01.11.2045 1.869,66 1.000,00 1.308,76 ri

01.11.2046 1.859,72 1.000,00 1.301,80

01.11.2047 1.814,64 1.000,00 1.270,25

01.11.2048 1.753,24 1.000,00 1.227,26

01.11.2049 1.634,49 1.000,00 1.144,14 E

01.11.2050 1.436,57 1.000,00 1.005,60

01.11.2051 1.160,17 1.000,00 812,11

01.11.2052 865,45 1.000,00 605,82

01.11.2053 366,19 1.000,00 256,33

Erläuterungen zur Überschussbeteiligung

Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? u

Solange keine Leistungspflicht aus Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung besteht, werden die Überschussanteile zu Be-

ginn einer jeden Versicherungsperiode fällig. Sie werden von den fälligen Beiträgen abgezogen.

Während der Dauer der Leistungspflicht aus der Berufsunfähigkeitsversicherung werden die laufenden Überschussanteile
monatlich fällig. Die laufenden Überschussanteile eines Versicherungsjahres werden bis zum Ende des Versicherungs-

jahres verzinslich angesammelt und zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres zur Erhöhung der Berufsunfähigkeits-

rente verwendet.



Tipps von A bis Z

Auf gute Partnerschaft

a

Informationen zur Lebensversicherung

Das Zeichen => weist auf andere Stichworte hin.

m Ablauf einer Versicherung mit Erlebensfall-

leistung

Wir werden uns rechtzeitig an Sie wenden. In der

Regel benötigen wir dann von Ihnen

- den gültigen (zuletzt ausgestellten) Versiche-

rungsschein im Original und

- die Kontoangabe der berechtigten Person

(=> Bezugsrecht).

w Änderung der familiären Situation

Ändert sich Ihre familiäre Situation (z. B. durch

Heirat, Scheidung, Geburt eines Kindes oder Tod

eines Angehörigen), so empfiehlt es sich zu prüfen,

ob das von Ihnen bestimmte => Bezugsrecht und

der Versicherungsbedarf noch Ihren Wünschen

entspricht.

a Berufsunfähigkeit

Ist für den Eintritt der Berufsunfähigkeit eine Leis-

tung vereinbart und sind Sie der Auffassung, dass

die => versicherte Person berufsunfähig ist, dann

wenden Sie sıch bitte umgehend an uns. Wir werden

Ihnen dann kurzfristig Fragebögen zur Darstellung

der gesundheitlichen und beruflichen Situation

zuschicken. Wenn Sie Ansprüche bei einem Sozial-

versicherungsträger angemeldet haben, warten Sie

bitte nicht dessen Entscheidung ab, sondern infor-

mieren Sie uns gleichzeitig, damit Ihnen keine

Nachteile entstehen.

= Bezugsrecht

Die von Ihnen zum Empfang der Versicherungsleis-

tung bestimmte Person ist "Bezugsberechtigter". Es

empfiehlt sich, insbesondere für den Todesfall, stets

die Bezugsberechtigung namentlich festzulegen,

2. B. Ihren Ehepartner (Name, Vorname, Geburtsda-

tum) oder Ihre Kinder (Name, Vorname, Geburtsda-

tum, ggf. abweichende Anschrift). Prüfen Sie von

Zeit zu Zeit, ob die Bezugsberechtigung noch Ihren

Wünschen entspricht. Sie können die Bezugsbe-

rechtigung bis zum Eintritt des Versicherungsfalles

jederzeit widerrufen, falls sie nicht ausdrücklich als

unwiderruflich bezeichnet worden ist.

@ Datenänderung

Damit Informationen der Barmenia Sie immer

erreichen, informieren Sie uns bitte zeitnah, wenn

sich Ihre persönlichen Daten ändern. Das gilt zum

Beispiel bei:

- Anschriftenänderung / Änderung der Telefon-

nummer

- Namensänderung

- Änderung der Bankverbindung.

L2186 0112 DT

@ Erverbsunfahigkeit

Ist fur den Eintritt der Erwerbsunfahigkeit eine

Leistung vereinbart und sind Sie der Auffassung,

dass die => versicherte Person erwerbsunfahig ist,

dann wenden Sie sich bitte umgehend an uns. Wir

werden Ihnen dann kurzfristig Fragebögen zur Dar-

stellung der gesundheitlichen Situation zuschicken.

Wenn Sie Ansprüche bei einem Sozialversiche-

rungstrager angemeldet haben, warten Sie bitte

nicht dessen Entscheidung ab, sondern informieren

Sie uns gleichzeitig, damit Ihnen keine Nachteile

entstehen.

m Rentenbeginn einer Rentenversicherung

Wir werden uns rechtzeitig an Sie wenden, damit Sie

uns

- den gültigen (zuletzt ausgestellten) Versiche-

rungsschein im Original,

eine Lebensbescheinigung der versicherten

Person und

die Kontoangabe der berechtigten Person

(=> Bezugsrecht)

einreichen können.

m Tod der => versicherten Person

Nach dem Ableben der => versicherten Person ist

uns immer eine amtliche Sterbeurkunde (Original

oder beglaubigte Kopie) einzureichen.

Ist für den Todesfall zusätzlich eine Leistung verein-

bart, so sind i. d. R. zusätzlich noch folgende Unter-

lagen einzureichen:

- — der gültige (zuletzt ausgestellte) Versicherungs-

schein im Original (Bitte bewahren Sie den Ver-

sicherungsschein deshalb so auf, dass die be-

rechtigte Person schnell über ihn verfügen

kann.) und

- die Kontoangabe der berechtigten Person

(=> Bezugsrecht).

Ist eine Unfall-Zusatzversicherung vereinbart, gibt es

Besonderheiten bei einem => Unfalltod der versi-

cherten Person.

w Tod des => Versicherungsnehmers

Ist der => Versicherungsnehmer nicht gleichzeitig

auch => versicherte Person und stirbt er vor ihr, so

fallen die Rechte, Anspriiche und Pflichten aus dem

Vertrag in den Nachlass des => Versicherungsneh-

mers. Um spater Schwierigkeiten zu vermeiden,

empfehlen wir Ihnen, bereits heute festzulegen, wer

in diesem Falle den Vertrag fortführen soll. Bitte

melden Sie sich ggf. bei uns.

Barmenia
Versicherungen

m Uberschussbeteiligung

Die von uns laufend erwirtschafteten Überschüsse

werden nahezu voll an unsere Versicherungsnehmer

- also auch an Sie - weitergegeben. Überschüsse

entstehen

- durch rentable Kapitalanlagen in Grundbesitz,

Hypotheken, Wertpapieren und Darlehen an die

öffentliche Hand und die Wirtschaft,

- aufgrund der vorsichtigen Annahmen bei der

Beitragskalkulation und

- aus der rationellen und sparsamen Verwaltung.

Während der Vertragslaufzeit werden wir Sie in

regelmäßigen Abständen über die erreichte Höhe

Ihrer Uberschussbeteiligung unterrichten.

w Unfalltod der => versicherten Person

Ist eine Unfall-Zusatzversicherung vereinbart und hat

ein Unfall den => Tod der versicherten Person zur

Folge, sollten wir möglichst innerhalb von

48 Stunden informiert werden. Wir benötigen dann

auch Adresse und Aktenzeichen der ermittelnden

Polizeibehörde.

m Versicherte Person

Die "Versicherte Person” ist die Person, von deren

Leben eine vereinbarte Leistung abhängig ist.

= Versicherungsnehmer

Als "Versicherungsnehmer" sind Sie unser Vertrags-

partner mit allen Rechten und Pflichten. Sie sind

damit auch für die Beitragszahlung verantwortlich.

Eine Einschränkung der Rechte kann z. B. durch ein

unwiderrufliches => Bezugsrecht erfolgen. Meist sind

Versicherungsnehmer und => versicherte Person ein

und dieselbe Person.

sw Zahlungsschwierigkeiten

Wichtige Gründe, wie z. B. Krankheit oder Arbeitsio-

sigkeit, können dazu führen, dass Sie eine Zeit lang

die Beiträge zu Ihrer Lebensversicherung nicht mehr

aufbringen können. Eine Kündigung des Vertrages

ist dann die schlechteste Lösung. Lassen Sie sich in

einer solchen Situation rechtzeitig von uns beraten,

da ansonsten Ihr Versicherungsschutz gefährdet

sein könnte. Wir haben je nach Lage des Falles

verschiedene Möglichkeiten, Ihnen zu helfen. Das

wären 2. B.

- Teilstundung der Beiträge für einen befristeten

Zeitraum oder

- _ Herabsetzung der Versicherungssumme bzw.

der versicherten Rente (dadurch vermindert

sich der Beitrag, allerdings auch der Versiche-

fungsschutz).
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Allgemeine Kundeninformation

1. Identität des Versicherers

Versicherer ist die Barmenia Lebensversicherung a.

G. in der Rechtsform des Versicherungsvereins auf

Gegenseitigkeit mit Sitz in Wuppertal, Amtsgericht

Wuppertal HRB 3854. Die Anschrift der Hauptver-

waltung lautet:

Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal.

2. Identität eines Vertreters des Versiche-

rers innerhalb der EU

Entfällt

3. Ladungsfähige Anschrift

Die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versi-

cherer und dem Versicherungsnehmer und für

Ladungen maßgebliche Anschrift lautet:

Barmenia Lebensversicherung a. G.,

Barmenia-Allee 1,

42119 Wuppertal.

Die Barmenia Lebensversicherung a. G. wird vertre-

ten durch den Vorstand. Vorstandsvorsitzender ist

Herr Dipl.-Kfm. Dr. Andreas Eurich.

4. Hauptgeschäftstätigkeit

Die Barmenia Lebensversicherung a. G. ist durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum

Betrieb von Lebensversicherungen in allen ihren

Arten sowie Kapitalisierungsgeschäften zugelassen.

5 Garantie-/Sicherungsfonds

Zur Absicherung der Ansprüche aus der Lebensver-

sicherung besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds

(88 221 ff. Versicherungsaufsichtsgesetz), der bei

der Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr.

43 G, 10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet

ist. Im Sicherungsfall wird die Aufsichtsbehörde die

Verträge auf den Sicherungsfonds übertragen.

Geschützt von dem Fonds sind die Ansprüche der

Versicherungsnehmer, der versicherten Personen,

der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem

Versicherungsvertrag begünstigter Personen. Die

Barmenia Lebensversicherung a. G. gehört dem

Sicherungsfonds an.

6. Wesentliche Merkmale der Versiche-
rungsleistung

a) Für das Versicherungsverhältnis gelten die dem

Versicherungsschein beigefügten Versiche-

rungsbedingungen.

b) Angaben über Art und Umfang der Versiche-

rungsleistung ergeben sich aus dem beigefügten

Versicherungsschein. Die Versicherungsleistung

wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-

cherers zum Bestehen des Anspruchs abge-

schlossen sind.

16049 0116 DT/vg Ausgabe 01/2016 Verzichtsmodell

7. Gesamtpreis der Versicherung

Der Gesamtpreis der Versicherung ergibt sich aus

dem beigefügten Versicherungsschein.

8. Steuern, Gebühren oder Kosten

Einzelheiten ergeben sich aus den Versicherungs-

bedingungen.

9. Einzelheiten zur Beitragszahlung

Die Beiträge zur Lebensversicherung können je

nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Ein-

malbeitrag) oder durch Monats-, Vierteljahres-,

Halbjahres- oder Jahresbeiträge (laufende Beiträge)

entrichtet werden.

Der erste oder einmalige Beitrag wird - unabhängig

von dem Bestehen eines Widerrufsrechts - sofort

nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig,

jedoch nicht vor dem im Versicherungsvertrag

vereinbarten Versicherungsbeginn. Alle weiteren

Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbar-

ten Falligkeitstag zu zahlen. Bei erteilter Einzugser-

mächtigung wird der Beitrag jeweils zum Fälligkeits-

termin vom angegebenen Konto abgebucht. Im Falle

einer vereinbarten individuellen Zahlung (z. B. durch

Überweisung, Dauerauftrag) muss die Zahlung so

rechtzeitig erfolgen, dass zum Fälligkeitstermin der

Zahlungseingang auf dem Konto des Versicherers

erfolgt ist. Die Beitragsschuld ist nur erfüllt, wenn im

Falle des Beitragseinzugs das Konto des Zahlungs-

pflichtigen eine entsprechende Deckung aufweist

oder im Falle individueller Zahlung der Beitrag dem

Konto des Versicherers gutgeschrieben ist.

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur

Verfügung gestellten Informationen

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind

nicht befristetet.

11. Finanzdienstleistung mit Bezug auf

speziell risikobehaftete Finanzinstru-

mente

Bei einer Anlage der Beiträge oder Uberschussantei-

le in Investmentfonds ist der Versicherungsnehmer

unmittelbar an der Wertentwicklung der Fonds be-

teiligt. Er hat die Chance, bei Kurssteigerungen der

Fonds einen Wertzuwachs zu erzielen. Insbesonde-

re trägt der Versicherungsnehmer bei Kursrückgän-

gen aber auch das Risiko der Wertmindenung. In-

vestmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Er-

fahrungsgemäß sind diese umso stärker, je mehr ein

Fonds in Aktien investiert. In der Vergangenheit er-

wirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige

Erträge. Bei Fonds, die nicht in Euro geführt werden,

können Schwankungen der Währungskurse den

Wert der Anlage zusätzlich beeinflussen.
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12. Zu-Stande-Kommen des Vertrages

Der Versicherer kann den Antrag innerhalb von

sechs Wochen annehmen. Diese Frist beginnt am

Tag der Antragstellung, bei einer Versicherung mit

ärztlicher Untersuchung jedoch nicht vor dem Tag

der Untersuchung.

Der Versicherungsvertrag kommt zu Stande, wenn

der Antragsteller/Versicherungsnehmer den Versi-

cherungsschein oder eine sonstige Annahmeerklä-

rung innerhalb der Annahmefrist erhält. Unter der

Voraussetzung der rechtzeitigen Beitragszahlung (s.

hierzu Nr. 9) besteht dann von dem im Versiche-

rungsschein bezeichneten Tag des Versicherungs-

beginns an Versicherungsschutz.

13. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30

Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B.

Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt,

nachdem Sie den Versicherungsschein, die Ver-

tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen

Versicherungsbedingungen, die weiteren Informatio-

nen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsver-

tragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der

VVG-Informationspflichtenverordnung und diese

Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur

Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige

Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu

richten an:

Barmenia Lebensversicherung a. G.,

Barmenia-Allee 1,

42119 Wuppertal,

Telefax: 0202 438-2846,

E-Mail: info@barmenia.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der

Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den

auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden

Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass

der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-

tufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die

Zeit bis zum Zugang des Widernufs entfällt, dürfen

wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich

um einen Betrag in Höhe von

- 1/30 des monatlich gezahlten Prämienbetrages

bei vereinbarter monatlicher Zahlweise der Pra-

mie,

- 1/90 des vierteljährlich gezahlten Prämienbetra-

ges bei vereinbarter vierteljährlicher Zahlweise,

1/180 des halbjährlich gezahlten Prämienbetra-

ges bei vereinbarter halbjährlicher Zahlweise

oder

1/360 der gezahlten Jahresprämie bei vereinbar-

ter jährlicher Zahlweise

für jeden Tag, an dem bis zu Ihrem Widerruf Versi-

cherungsschutz bestanden hat.



Den Rückkaufswert einschließlich der Überschus-
santeile nach § 169 des Versicherungsvertragsge-
setzes zahlen wir Ihnen aus. Die Erstattung zurück-
zuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spates-
tens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt
der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der
Widernufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge,
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren
und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszu-

geben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf

Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als
auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr

Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

14. Laufzeit

Die Laufzeit der Versicherung ergibt sich aus dem

beigefügten Versichenungsschein.

15. Angaben zur Vertragsbeendigung
Die Möglichkeiten zur Vertragsbeendigung ergeben

sich aus den für die jeweiligen Tarife gültigen Versi-

cherungsbedingungen.

16. Recht, das der Aufnahme von Bezie-

hungen vor Abschluss des Versiche-

rungsvertrages zu Grunde liegt

Auf die vorvertraglichen Beziehungen findet aus-

schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land Anwendung.

17. Auf den Versicherungsvertrag anwend-

bares Recht

Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik

Deutschland Anwendung.

18. Sprache

Die Vertragsbedingungen und die hier unter den

Nummern 1 bis 20 gegebenen Informationen sind in

deutscher Sprache verfasst. Auch die Kommunikati-

on während der Laufzeit dieser Versicherung erfolgt

in Deutsch.

19. Versicherungsombudsmann

Außergerichtlich kann eine Beschwerde beim

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06

32, 10006 Berlin eingelegt werden. Hiervon unbe-

rührt bleibt die Möglichkeit für den Versicherungs-

nehmer, den Rechtsweg zu beschreiten.

20. Beschwerdemöglichkeit bei der Auf-

sichtsbehörde

Eine Beschwerde kann auch gerichtet werden an:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Wichtige Information zum Schutz Ihrer Daten

durch die "Verhaltensregeln für den Umgang mit

personenbezogenen Daten durch die deutsche

Versicherungswirtschaft"

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-

wirtschaft e. V. hat gemeinsam mit seinen Mitglieds-

unternehmen "Verhaltensregeln für den Umgang mit

personenbezogenen Daten der Versicherten durch

die Versicherungsunternehmen" - einen so genann-

ten Code of Conduct - aufgestellt und mit den

Datenschutzaufsichtsbehörden abgestimmt. Die

Barmenia-Unternehmen sind diesem Code of

Conduct zum 01.04.2013 beigetreten und haben

sich damit zu seiner Einhaltung verpflichtet.

Den vollständigen Wortlaut der Verhaltensregeln

können Sie unter www.datenschutz.barmenia.de

nachlesen.

Sie möchten die Verhaltensregeln gerne in Papier-

form erhalten oder haben Fragen dazu? Dann rufen

Sie einfach an: Sie erreichen die Barmenia-

Kundenbetreuung montags bis freitags von

07:00 - 20:00 Uhr und samstags von

09:00 - 15:00 Uhr unter 0202 438-3303.



Weitere Kundeninformationen

zur Lebensversicherung

4. Angaben zur Höhe der in die Prämie einkal-

kulierten Kosten

Diese Angaben entnehmen Sie bitte dem Produktin-

formationsblatt.

2. Mögliche sonstige Kosten

Auch diese Kosten sind dem Produktinformations-

blatt bzw. beigefügter Gebührenordnung zu entneh-

men.

3. Berechnungsgrundsätze und Maßstäbe für

die Überschussermittlung und Überschuss-

beteiligung

Die Einzelheiten hierzu finden Sie in den beigefügten

Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

4. Rückkaufswerte

Eine tabellarische Übersicht über die Rückkaufswer-

te enthält die Übersicht „Garantierte Rückkaufswerte

und beitragsfreie Leistungen‘.

5. Mindestbeträge für die Umwandlung in eine

beitragsfreie oder beitragsreduzierte Versi-

cherung sowie Leistungen bei Beitragsfrei-

stellung

Die Bestimmungen zur Umwandlung in eine bei-

tragsfreie oder beitragsreduzierte Versicherung, ins-

besondere die dazu erforderlichen Mindestbeträge

finden Sie in den beigefügten Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen.

Eine tabellarische Übersicht über die beitragsfreien

Leistungen enthält die Übersicht „Garantierte Rück-

kaufswerte und beitragsfreie Leistungen‘.

6. Ausmaß, in dem die angegebenen Rück-

kaufswerte und beitragsfreien Leistungen

garantiert sind

Auch diese Information finden Sie in der Übersicht

„Garantierte Rückkaufswerte und beitragsfreie

Leistungen".

7. Der Versicherung zu Grunde liegende Fonds

und darin enthaltene Vermögenswerte

Falls Sie die Überschussverwendung Fondsanlage

gewählt haben, können Sie diese Informationen den

beigefügten Fondsbeschreibungen entnehmen.

8. Allgemeine Angaben über die für diese Versi-

cherungsart geltenden Steuerregelungen

Diese Angaben finden Sie im beigefügten

Merkblatt mit den allgemeinen Angaben über die

Steuerregelungen.
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9. Hinweis zum Begriff der Berufsunfähigkeit

Falls Ihre Versicherung Versicherungsschutz bei

Berufsunfähigkeit beinhaltet, beachten Sie bitte:

Der in den Allgemeinen Bedingungen für die

Berufsunfähigkeits(-Zusatz)versicherung verwendete

Begriff der Berufsunfähigkeit stimmt nicht mit dem

Begriff der Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsmin-

derung im sozialrechtlichen Sinn oder dem Begriff

der Berufsunfahigkeit im Sinn der Versicherungs-

bedingungen in der Krankentagegeldversicherung

überein.
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Allgemeine Bedingungen für

den vorläufigen Versicherungs-

schutz in der Lebensversicherung

Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

mit diesen Versicherungsbedingungen wenden wir

uns an Sie als Antragsteller und künftigen Versiche-

rungsnehmer.

Inhaltsverzeichnis

81 Welche Leistungen sind vorläufig versichert?

82 Unter welchen Voraussetzungen besteht

vorläufiger Versicherungsschutz?

83 Wann beginnt und wann endet der vorläufige

Versicherungsschutz?

84 In welchen Fällen ist der vorläufige Versiche-

rungsschutz ausgeschlossen?

85 Was kostet Sie der vorläufige Versicherungs-

schutz?

§6 Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versi-

cherung, und wer erhält die Leistungen

aus dem vorläufigen Versicherungsschutz?
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§1 Welche Leistungen sind vorlaufig

versichert?

(1) Der vorläuge Versicherungsschutz erstreckt sich

auf für den Todesfall und für den Fall der Berufsunfä-

higkeit beantragte Leistungen.

(2) Haben Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung

oder den Einschluss einer Berufsunfähigkeits-Zu-

satzversicherung beantragt und tritt während der

Dauer des vorläufigen Versicherungsschutzes

Berufsunfähigkeit ein, gilt:

a) Eine Berufsunfähigkeitsrente zahlen wir nur,

wenn uns die Berufsunfähigkeit innerhalb von

drei Monaten seit ihrem Eintritt angezeigt

worden ist.

b) Die Leistungen aus der Beitragsbefreiung bei

einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

erbringen wir nur, wenn die Hauptversicherung

zu Stande gekommen ist und solange sie nicht

weggefallen ist.

In jedem Fall enden die Leistungen bei Berufsunfä-

higkeit spätestens mit dem Ablauf der für die Berufs-

unfähigkeitsversicherung bzw. Berufsunfähigkeits-

Zusatzversicherung beantragten Leistungsdauer.

(3) Auf Grund des vorläufigen Versicherungsschut-

zes zahlen wir höchstens eine Todesfallleistung von

100.000,00 EUR.

Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder

Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung beträgt die

Höchstrente 1.000,00 EUR monatlich. Eine garan-

tierte Rentensteigerung im Leistungsfall ist im Rah-

men des vorläufigen Versicherungsschutzes nicht

versichert. Die Beitragsbefreiung bei Berufsunfähig-

keit gilt höchstens für einen jährlichen Beitrag von

5.000,00 EUR. Eine Dynamik der Hauptversicherung

bei Berufsunfähigkeit ist nicht mitversichert.

Diese Begrenzungen gelten auch dann, wenn höhe-

re Leistungen beantragt worden sind. Sind mehrere

Anträge für dieselbe versicherte Person bei uns

gestellt worden, gelten die genannten Höchsibeträge

für den vorläufigen Versicherungsschutz aus allen

beantragten Versicherungen insgesamt.

§2 Unter welchen Voraussetzungen be-

steht vorläufiger Versicherungsschutz?

Voraussetzung für den vorläufigen Versicherungs-

schutz ist, dass

a) der beantragte Versicherungsbeginn nicht spä-

ter als zwei Monate nach der Unterzeichnung

des Antrages liegt;
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b) der erste Beitrag für die beantragte Versiche-

rung gezahlt oder uns ein SEPA-Lastschriftman-

dat zum Einzug der Beiträge erteilt worden ist;

c) Sie das Zustandekommen der beantragten Ver-

sicherung nicht von einer besonderen Bedin-

gung abhängig gemacht haben;

d) Ihr Antrag sich im Rahmen der von uns angebo-

tenen Produkte und unserer tariflichen Bestim-

mungen bewegt;

e) die versicherte Person bei Unterzeichnung des

Antrages das 70. Lebensjahr noch nicht vollen-

det hat.

83 Wann beginnt und wann endet der

vorläufige Versicherungsschutz?

(1) Der vorläufige Versicherungsschutz beginnt mit

dem Tag, an dem IhrAntrag bei uns eingeht.

(2) Der vorläufige Versicherungsschutz endet, wenn

a) der Versicherungsschutz aus der beantragten

Versicherung begonnen hat;

b) Sie Ihren Antrag angefochten oder zurückge-

nommen haben;

c) Sie von Ihrem Widerrufsrecht nach § 8 Ver-

sicherungsvertragsgesetz zur beantragten

Versicherung Gebrauch gemacht haben;

d) Sie einer Ihnen gemäß § 5 Abs. 1 und 2 Versi-

cherungsvertragsgesetz mitgeteilten Abwei-

chung des Versicherungsscheines von Ihrem

Antrag widersprochen haben;

e) der Einzug des ersten Beitrags aus von Ihnen

zu vertretenden Gründen nicht möglich war

oder dem Einzug widersprochen worden ist,

sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in

Textform oder durch einen auffalligen Hinweis

im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge

aufmerksam gemacht haben.

(3) Jede Vertragspartei kann den Vertrag über den

vorläufigen Versicherungsschutz ohne Einhaltung

einer Frist kündigen. Unsere Kündigungserklärung

wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wochen nach

Zugang bei Ihnen wirksam.

§4 In welchen Fällen ist der vorläufige Ver-

sicherungsschutz ausgeschlossen?

(1) Unsere Leistungspflicht ist ausgeschlossen für

die Versicherungsfälle auf Grund von Ursachen,

nach denen im Antrag gefragt ist und von denen die

versicherte Person vor seiner Unterzeichnung

Kenntnis hatte, auch wenn diese im Antrag angege-

ben wurden. Dies gilt nicht für Umstände, die für

den Eintritt des Versicherungsfalls nur mitursächlich

geworden sind.



(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten

Person besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn

uns nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die

freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand

krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen

worden ist.

(3) Bei Eintritt des Versicherungsfalls in unmittel-

barem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriege-

rischen Ereignissen oder inneren Unruhen, soweit

die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter

teilgenommen hat, entfällt unsere Leistungspflicht.

(4) Bei Eintritt des Versicherungsfalls in unmittelba-

rem oder mittelbarem Zusammenhang mit dem vor-

sätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder

chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen Einsatz

oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven,

biologischen oder chemischen Stoffen entfällt unsere

Leistungspflicht, sofern mit dem Einsatz oder dem

Freisetzen eine nicht vorhersehbare Veränderung

des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen

Berechnungsgrundlagen derart verbunden ist, dass

die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-

tungen nicht mehr gewährleistet ist, und dies von

einem von uns zu bestellenden unabhängigen

Treuhänder bestätigt wird.

§5 Was kostet Sie der vorläufige Versiche-

rungsschutz?

Für den vorläufigen Versicherungsschutz erheben

wir keinen besonderen Beitrag. Erbringen wir aber

Leistungen auf Grund des vorläufigen Versiche-

rungsschutzes, behalten wir ein Entgelt ein. Das

Entgelt entspricht dem Beitrag für den ersten Bei-

tragszahlungsabschnitt. Bei Versicherungen mit

laufenden Beiträgen ist dies der Beitrag der ersten

Versicherungsperiode, bei Versicherungen gegen

Einmalbeitrag der einmalige Beitrag. Wir berechnen

Ihnen jedoch nicht mehr als den Beitrag für die

maximalen Leistungen gemäß § 1 Abs. 3. Bereits

gezahlte Beträge rechnen wir an.

86 Wie ist das Verhältnis zur beantragten

Versicherung, und wer erhält die Leis-

tungen aus dem vorläufigen Versiche-

rungsschutz?

(1) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes

bestimmt ist, finden die Allgemeinen und Besonde-

ren Bedingungen für die beantragte Versicherung

Anwendung, einschließlich derjenigen für mitbean-

tragte Zusatzversicherungen. Dies gilt insbesondere

für die dort enthaltenen Einschränkungen und Aus-

schlüsse. Eine Uberschussbeteiligung erfolgt jedoch

nicht.

(2) Haben Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt,
gilt dieses auch für die Leistungen aus dem vorläufi-

gen Versicherungsschutz.
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Allgemeine Bedingungen für

die Barmenia SoloBU

(Berufsunfähigkeitsversicherung)

Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

mit diesen Versicherungsbedingungen wenden wir

uns an Sie als unseren Versicherungsnehmer und

Vertragspartner.

Inhaltsverzeichnis

Leistung

$1 Welche Leistungen erbringen wir?

§2 Was ist Berufsunfahigkeit im Sinne dieser

Bedingungen?

83 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

§4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

85 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz

ausgeschlossen?

§6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeige-

pflicht und welche Folgen hat ihre Verlet-

zung?

Was ist zu beachten, wenn Leistungen wegen

Berufsunfähigkeit beansprucht werden?

Wann geben wir eine Erklärung über unsere

Leistungspflicht ab?

Was gilt nach Anerkennung der Berufs-

unfähigkeit?

Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungs-

pflichten im Rahmen der Nachprüfung?

Welche Bedeutung hat der Versicherungs-

schein?

812 Wer erhalt die Leistung?

Beitrag

§13 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung

beachten?

§14 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht

rechtzeitig zahlen?

815 Wie können Sie Zahlungsschwierigkeiten

überbrücken?

Gestaltungsmöglichkeiten

§16 Wann können Sie Ihre Berufsunfahigkeitsren-

te ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen

(Nachversicherungsgarantie)?

Kündigung und Beitragsfreistellung

§17 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen

oder beitragsfrei stellen?

§18 Wie können Sie nach einer Beitragsfreistel-

lung den ursprünglichen Versicherungsschutz

wiederherstellen?

Kosten

§19 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages
verrechnet?

$20 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in
Rechnung?

Sonstige Vertragsbestimmungen
$21 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und

Ihres Namens?

§7

§8

89

§ 10

§ 11

£3651 0115 ori Ausgabe 01/2015

§ 22 Welche weiteren Mitteilungspflichten haben

Sie?

Welches Recht findet auf Ihren Vertrag

Anwendung?

824 Wo ist der Gerichtsstand?

Anhang

Anhang der Versicherungsbedingungen zum Abzug

bei Kündigung oder Beitragsfreistellung Ihrer Versi-

cherung

§ 23
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§1 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistung bei Berufsunfahigkeit

(1) Wird die versicherte Person während der Versi-

cherungsdauer gemäß § 2 berufsunfähig, erbringen

wir folgende Leistungen:

a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht

für die Berufsunfähigkeitsversicherung;

b) Zahlung der versicherten Berufsunfähigkeitsren-

te. Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

Wenn Sie eine garantierte Rentensteigerung im

Leistungsfall vereinbart haben, erhöht sich die

versicherte Berufsunfähigkeitsrente nach Beginn

der Leistungspflicht jährlich um den vereinbarten

Prozentsatz. Die erste Erhöhung erfolgt ein Jahr

nach Beginn der Rentenzahlung. Endet unsere

Leistungspflicht, weil eine Berufsunfähigkeit nicht

mehr gegeben ist, vermindert sich die versicher-

te Berufsunfähigkeitsrente wieder auf die ur-

sprüngliche Höhe ohne die während der Leis-

tungspflicht erfolgten Erhöhungen;

c) Zahlung einer Übergangshilfe in Höhe von sechs

Monatsrenten, wenn diese mitversichert ist. Die

Übergangshilfe zahlen wir, wenn die versicherte

Person erstmalig gemäß $ 2 berufsunfähig wird.

Die Übergangshilfe zahlen wir ebenfalls im Fall

einer erneuten Berufsunfähigkeit gemäß $ 2,

wenn seit Wegfall der vorherigen Berufsunfähig-

keit mindestens drei Jahre vergangen sind.

Sofern die verbleibende Leistungsdauer mindestens

zwölf Monate beträgt, erhalten Sie darüber hinaus

auf Wunsch eine Beratung zu Fragen der medizini-

schen Rehabilitation und beruflichen Reintegration

durch entsprechende Spezialisten.

(2) Der Anspruch auf die versicherten Leistungen

entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die Berufs-

unfähigkeit eingetreten ist. Ist eine Karenzzeit

vereinbart, entsteht der Anspruch auf die Berufsun-

fähigkeitsrente und, sofem vereinbart, die Über-

gangshilfe erst mit Ablauf der Karenzzeit, sofern die

Benufsunfähigkeit gemäß $ 2 während der Karenz-

zeit ununterbrochen bestanden hat und bei deren

Ablauf noch andauert. Endet die Berufsunfahigkeit

vor Ablauf der Karenzzeit und tritt innerhalb von 24

Monaten danach erneut Berufsunfähigkeit auf Grund

derselben Ursache ein, werden bereits zurückgeleg-

te Karenzzeiten angerechnet. Eine vereinbarte

Karenzzeit erstreckt sich nicht auf die Beitragsbe-

freiung.



(3) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente

endet,

- wenn eine Berufsunfähigkeit gemäß § 2 nicht

mehr vorliegt,

wenn die versicherte Person stirbt oder

bei Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer.

Unsere Leistung bei Wegfall der Berufsunfähig-

keit

(4) Endet unsere Leistungspflicht, weil eine Berufs-

unfähigkeit nicht mehr vorliegt, zahlen wir eine

Wiedereingliederungshilfe in Höhe des Sechsfachen

der zuletzt gezahlten monatlichen Berufsunfahig-

keitsrente. Voraussetzung ist, dass der Zeitraum

vom Ende unserer Leistungspflicht bis zum Ablauf

der vertraglichen Leistungsdauer mindestens zwölf

Monate beträgt. Tritt innerhalb von zwölf Monaten

nach dem Ende unserer Leistungspflicht erneut eine

Berufsunfahigkeit ein, rechnen wir die Wiederein-

gliederungshilfe auf den dadurch entstehenden

Anspruch auf Berufsunfahigkeitsrente an, wenn die

Berufsunfahigkeit auf der gleichen Ursache wie die

vorherige Berufsunfähigkeit beruht. Eine Wiederein-

gliederungshilfe können Sie während der Laufzeit

des Vertrages gegebenenfalls mehrfach erhalten.

Weltweiter Versicherungsschutz

(5) Der Versicherungsschutz gilt weltweit.

Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation

(6) Der Berechnung der bei Vertragsabschluss

versicherten Leistungen liegen vom Geschlecht

unabhängige Ausscheidewahrscheinlichkeiten auf

Basis der Sterbetafel DAV 2008 T und der Wahr-

scheinlichkeitstafeln GR BL 2011 I, DAV 1997 TI und

DAV 1997 RI sowie ein Rechnungszins von 1,25 %

zu Grunde (Rechnungsgrundlagen der Prämienkal-

kulation).

Für die Berechnung der versicherten Leistungen aus

Beitragserhöhungen verwenden wir als Rechnungs-

grundlagen der Prämienkalkulation die zum Termin

der Beitragserhöhung für neu abzuschließende

Berufsunfähigkeitsversicherungen gültigen Rech-

nungsgrundlagen (Ausscheideordnungen, Rech-

nungszins).

Weitere Leistungen

(7) Außer den im Versicherungsschein ausgewiese-

nen garantierten Leistungen erhalten Sie weitere

Leistungen aus der Uberschussbeteiligung (siehe
§ 3).

§2 Was ist Berufsunfahigkeit im Sinne

dieser Bedingungen?

Berufsunfahigkeit

(1) Berufsunfahigkeit liegt vor, wenn die versicherte
Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder
Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind,
voraussichtlich für mindestens sechs Monate unun-
lerbrochen zu mindestens 50 % außer Stande ist,
ihren zuletzt ausgeüben Beruf, wie er ohne gesund-
heitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, auszu-
üben. Auf eine abstrakte Verweisung wird verzichtet.

Ausgeübter Beruf bei Studenten
Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt des Eintritts
der Berufsunfähigkeit hauptberuflich Student an
einer staatlich anerkannten Universitat, Fachhoch-
schule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung,
gilt als ausgeübter Beruf das Mindestanforderungs-
profil der Berufe, für die ein Studienabschluss in der
zuletzt belegten Fachrichtung in der Regel Voraus-
setzung ist.
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Ausgeübter Beruf bei Berufswechseln

Hat die versicherte Person innerhalb der letzten 24

Monate vor Eintritt der Berufsunfähigkeit ihre berufli-

che Tätigkeit gewechselt, wird bei der Prüfung der

Berufsunfahigkeit auch die berufliche Tätigkeit vor

dem Berufswechsel berücksichtigt, wenn die für die

Berufsunfahigkeit verantwortlichen Gesundheitsstö-

rungen bereits vor Aufgabe der früheren beruflichen

Tätigkeit bekannt waren. Dadurch wird gewährleis-

tel, dass eine Berufsunfähigkeit nicht absichtlich

durch einen Berufswechsel herbeigeführt werden

kann. Die frühere berufliche Tätigkeit wird nicht

berücksichtigt, wenn der Berufswechsel unfreiwillig

(z. B. wegen unverschuldeter Arbeitslosigkeit) oder

auf ärztliches Anraten erfolgt ist.

Berufsunfähigkeit infolge Erwerbsminderung

Berufsunfahigkeit liegt auch vor, wenn und solange

die versicherte Person von einem Trager der gesetz-

lichen Rentenversicherung der Bundesrepublik

Deutschland oder einem berufsstandischen Versor-

gungswerk in der Bundesrepublik Deutschland, dem

die versicherte Person als Pflichtmitglied angehört,

eine allein aus medizinischen Gründen anerkannte

unbefristete Rente wegen voller Erwerbsminderung

oder vollständiger Berufsunfähigkeit erhält.

Berufsunfähigkeit infolge Infektionsgefahr

Berufsunfähigkeit liegt auch vor, wenn und solange

- eine Rechtsverordnung oder eine behördliche

Anordnung der versicherten Person wegen einer

Infektionsgefahr die Ausübung ihrer beruflichen

Tätigkeit ganz oder teilweise untersagt oder

bei Bestehen einer von der versicherten Person

ausgehenden Infektionsgefährdung von anderen

Personen über den Hygieneplan eines aner-

kannten Hygienikers belegt wird, welche berufli-

chen Tätigkeiten die versicherte Person noch

und welche sie nicht mehr ausüben kann,

und die versicherte Person dadurch zu mindestens

50 % außer Stande ist, ihre berufliche Tätigkeit

auszuüben und sie auch nicht ausübt. Die Tätig-

keitseinschränkung muss sich voraussichtlich über

mindestens sechs Monate erstrecken oder sechs

Monate ununterbrochen bestanden haben.

Konkrete Verweisung

Berufsunfähigkeit liegt nicht vor, wenn die versicher-
te Person eine andere Tätigkeit konkret ausübt, die
sie auf Grund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten
ausüben kann und die ihrer bisherigen Lebensstel-
lung entspricht (konkrete Verweisung). Die Lebens-
stellung bestimmt sich durch das berufliche Ein-
kommen und die soziale Wertschätzung des Beru-
fes. Die konkret ausgeübte andere Tätigkeit ent-
spricht nicht der bisherigen Lebensstellung, wenn
das Einkommen oder die Wertschätzung spürbar
unter das Niveau des zuletzt ausgeübten Berufes
sinkt. Die zumutbare Minderung des Einkommens
und der Wertschätzung richtet sich dabei nach den
individuellen Gegebenheiten im Rahmen der höchst-
richterlichen Rechtsprechung. Eine Minderung des
Einkommens um mehr als 20 % des jährlichen
Bruttoeinkommens, das im zuletzt vor Eintritt der
gesundheitlichen Beeinträchtigung ausgeübten Beruferzielt wurde, gilt in jedem Fall als nicht zumutbar,

Zumutbare

hilfe

Bei Selbstständigen und mitarbeitenden Betriebsin-habern liegt außerdem keine Berufsunfähigkeit vor,wenn die versicherte Person nach zumutbarerUmorganisation der Betriebsstätte weiter beruflichtätig ist oder sein könnte. Eine Umorganisation ist

Umorganisation, Umorganisations-
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zumutbar, wenn sie betrieblich sinnvoll ist, Keinen
erheblichen Kapitaleinsatz erfordert und sig,

Lebensstellung der versicherten Person night
verschlechtert. Die dabei zumutbare Minderung

Einkommens richtet sich nach den individ thy
Gegebenheiten im Rahmen der höchstrichtenj
Rechtsprechung. Eine Minderung des Einkom

um mehr als 20 % bezogen auf das durchschn;

jährliche Einkommen der letzten drei Jahre aus

beruflicher Tätigkeit vor Abzug von Personens

gilt in jedem Fall als nicht zumutbar. Führt eine

Umorganisation der Betriebsstätte dazu, dass wir

von der Leistungspflicht wegen Berufsunfähigkeitfry

werden, beteiligen wir uns auf Antrag an den im

Rahmen der Umorganisation angefallenen Kosten

bis zu einer Höhe von sechs Monatsrenten (Umor-

ganisationshilfe). Voraussetzung ist, dass der

Zeitraum vom Entstehen des Anspruchs auf die

Berufsunfähigkeitsrente bis zum Ablauf der Leis-

tungsdauer bzw., sofern der Anspruch bereits

entstanden ist, die verbleibende Leistungsdauer

mindestens zwölf Monate beträgt. Wird die versi-

cherte Person innerhalb von zwölf Monaten nach

Zahlung der Umorganisationshilfe auf Grund der

gleichen medizinischen Ursache, wegen der die

Umorganisation vorgenommen wurde, berufsunfä-

hig, wird die von uns erbrachte Umorganisationshilfe

auf die dann fälligen Leistungen wegen Berufsunfä-

higkeit angerechnet.

(2) Ist die versicherte Person sechs Monate unun-

terbrochen infolge Krankheit, Körperverletzung oder

Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, zu

mindestens 50 % außer Stande gewesen, ihren

Beruf, wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung

ausgestaltet war, auszuüben, und hat sie in dieser

Zeit auch keine andere Tätigkeit ausgeübt, die sie

auf Grund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten ausüben

kann und die ihrer bisherigen Lebensstellung ent-

spricht, gilt dieser Zustand von Beginn an als Be-

rufsunfähigkeit.

Ausscheiden aus dem Berufsleben

(3) Ist die versicherte Person seit höchstens fünf

Jahren aus dem Berufsleben ausgeschieden, gilt der

zuletzt vor dem Ausscheiden aus dem Berufsleben

ausgeübte Beruf gemäß Absatz 1 als versichert.

Ist die versicherte Person länger als fünf Jahre aus

dem Berufsleben ausgeschieden, kommtes bei der

Anwendung der Absätze 1 und 2 darauf an, dass die

versicherte Person außer Stande ist, eine Tätigkeit

auszuüben, die sie auf Grund ihrer Ausbildung und

Fähigkeiten ausüben kann und die ihrer Lebenssiek
lung bei Ausscheiden aus dem Benufsieben ent

spricht.

Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit
(4) Ist die versicherte Person sechs Monate unun-

terbrochen pflegebediirftig gewesen und deswegen
täglich gepflegt worden, gilt dieser Zustand auch

dann von Beginn an als Berufsunfähigkeit, wenndie

in Absatz 1 und 2 genannten Voraussetzungen nich
gegeben sind.

(5) Pflegebediirftigkeit liegt vor, wenn die versich@®
Person infolge Krankheit, Körperverletzung odef
Kräfteverfalls so hilflos ist, dass sie für mi
zwei der in Absatz 6 genannten Verrchungen
bei Einsatz technischer und medizinischer H
in erheblichem Umfang täglich der Hilfe ae
ren Person bedarf. Die Pfiegebedürfligkeitist
nachzuweisen.
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rechtigte Beitrag. Dies ist bei beitragspflichtigen

Versicherungen der in der jeweiligen Versicherungs-

periode zu zahlende Beitrag und bei beitragsfreien

Versicherungen der in der jeweiligen Versicherungs-

periode zur Deckung des Berufsunfahigkeitsrisikos

bestimmte Betrag.

(c) Sofern Sie keine andere Vereinbarung treffen,

werden die laufenden Überschussanteile bei bei-

tragspflichtigen Versicherungen von den fälligen

Beiträgen abgezogen (Beitragsminderung) und bei

beitragsfreien Versicherungen verzinslich ange-

sammelt (vgl. Absatz 2 Buchstabe d).

(d) Sie können vereinbaren, dass die laufenden

Überschussanteile auch bei beitragspflichtigen

Versicherungen verzinslich angesammelt werden

(Verzinsliche Ansammlung). Das Ansammlungs-

guthaben wird bei Beendigung der Versicherung

ausgezahlt.

(e) Ebenfalls können Sie vereinbaren, dass die

laufenden Überschussanteile in Investmentfonds

angelegt werden (Fondsanlage). Sie haben damit

die Chance, bei Kurssteigerungen der Fondsanteile

einen Wertzuwachs zu erzielen; bei Kursrückgängen

tragen Sie aber auch das Risiko der Wertminderung.

Die insgesamt gutgeschriebenen Fondsanteile

werden bei Beendigung der Versicherung fällig.

(f) Die Verwendung der laufenden Überschussantei-

le können Sie mit Wirkung für die nächste Versiche-

rungsperiode jederzeit ändern.

Sofortbonus

(9) An Stelle der laufenden Überschussbeteiligung

können Sie auch vereinbaren, dass die Überschuss-

beteiligung als Sofortbonus erfolgt. In diesem Fall

zahlen wir bei Berufsunfähigkeit der versicherten

Person eine zusätzliche Berufsunfähigkeitsrente

und, sofern eine Übergangshilfe versichert ist, eine

zusätzliche Übergangshilfe (Sofortbonus). Wenn Sie

eine garantierte Rentensteigerung im Leistungsfall

vereinbart haben, erhöht sich auch die Berufsunfä-

higkeitsrente aus dem Sofortbonus nach Beginn der

Leistungspflicht jährlich um den vereinbarten Pro-

zentsatz. § 1 Abs. 2 und 3 gelten für den Sofortbo-

nus entsprechend. Der Sofortbonus wird als Pro-

zentsatz der versicherten Berufsunfähigkeitsrente

und einer mitversicherten Übergangshilfe festgelegt.

Bei einer Senkung des Überschussanteilsatzes für

den Sofortbonus können Sie Ihren Versicherungs-

schutz gegen eine entsprechende Beitragserhöhung

ohne erneute Gesundheitsprüfung wieder bis zur

bisherigen Höhe aufstocken.

Laufende Überschussbeteiligung während der

Dauer der Leistungspflicht

(h) Während der Dauer der Leistungspflicht werden

die laufenden Überschussanteile monatlich fällig.

Der laufende Überschussanteil bemisst sich nach

dem mit dem verwendeten Rechnungszins (vgl. § 1

Abs. 6) um einen Monat abgezinsten Deckungskapi-

tal zum Monatsende (maßgebendes Deckungskapi-

tal).

(i) Sofern Sie nichts anderes bestimmen, werden die

laufenden Überschussanteile eines Versicherungs-

jahres bis zum Ende des Versicherungsjahres

verzinslich angesammelt und zu Beginn des nächs-

ten Versicherungsjahres zur Erhöhung der Berufsun-

fähigkeitsrente verwendet (Bonusrente). Eine

gegebenenfalls vereinbarte garantierte Rentenstei-

gerung im Leistungsfall gilt für die Bonusrente nicht.
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(j) Sie können auch vereinbaren, dass die laufenden

Überschussanteile verzinslich angesammelt werden

(Verzinsliche Ansammlung). Das Ansammlungs-

guthaben wird bei Beendigung der Versicherung

ausgezahlt.

(k) Ebenfalls können Sie vereinbaren, dass die

laufenden Uberschussanteile in Investmentfonds

angelegt werden (Fondsanlage). Sie haben damit

die Chance, bei Kurssteigerungen der Fondsanteile

einen Wertzuwachs zu erzielen; bei Kursrückgängen

tragen Sie aber auch das Risiko der Wertminderung.

Die insgesamt gutgeschriebenen Fondsanteile

werden bei Beendigung der Versicherung fällig.

(I) Solange keine Leistungspflicht besteht, können

Sie die Überschussverwendung für die Leistungs-

phase jederzeit ändern. Während der Dauer der

Leistungspflicht ist eine Änderung nicht möglich.

Beteiligung an den Bewertungsreserven

(m) Bei Beendigung Ihres Vertrages wird Ihrem

Vertrag der für diesen Zeitpunkt zugeordnete Anteil

an den Bewerlungsreserven gemäß der jeweils

geltenden gesetzlichen Regelung zugeteilt und

ausgezahlt; derzeit sieht § 153 Abs. 3 Versiche-

rungsvertragsgesetz eine Beteiligung in Höhe der

Halfte der zugeordneten Bewertungsreserven vor.

Während der Dauer der Leistungspflicht erfolgt die

Beteiligung an den Bewertungsreserven im Rahmen

der laufenden Überschussbeteiligung (vgl. Absatz 1

Buchstabe c und Absatz 2 Buchstaben h bis |).

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen,

dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven

ganz oder teilweise entfällt.

(3) Information über die Höhe der Überschussbe-

teiligung

Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von

vielen Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar

und von uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster

Einflussfaktor ist dabei die Entwicklung des versi-

cherten Risikos und der Kosten. Aber auch die

Zinsentwicklung des Kapitalmarktes ist insbesondere

bei laufenden Berufsunfähigkeitsrenten von Bedeu-

tung. Die Höhe der künftigen Uberschussbeteiligung

kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null

Euro betragen.

84 Wann beginnt Ihr Versicherungs-

schutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den

Vertrag mit uns abgeschlossen haben, jedoch nicht

vor dem im Versicherungsschein angegebenen Ver-

sicherungsbeginn. Allerdings kann unsere Leis-

tungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht

rechtzeitig zahlen (vgl. § 13 Abs. 2 und 3 und $ 14).

85 In welchen Fällen ist der Versiche-

rungsschutz ausgeschlossen?

Grundsätzlich leisten wir unabhängig davon, auf

welcher Ursache die Berufsunfähigkeit beruht.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht jedoch

kein Versicherungsschutz, wenn die Berufsunfähig-

keit verursacht ist

a) durch innere Unruhen, sofern die versicherte

Person auf Seiten der Unruhestifter teilgenom-

men hat;

b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignis-

se. Wir werden jedoch leisten, wenn die versi-

cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem

Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen

berufsunfähig wird, denen sie während eines

Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht

aktiv beteiligt war;
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c) durch vorsätzliche Ausfiihry

einer Straftat durch die versicherte p, "ey

lassige und grob fahrlässige Verstige Paty
ßenverkehr sind davon nicht betroffen." Sta,
durch Strahlen auf Grund von k Mena.

das Leben oder die Gesundheit einer yin

von Personen derart gefährden, dass

wehr und Bekämpfung der Gefährdung .

tastrophenschutzbehörde oder eine vergkei Ka
re Einrichtung tatig wurde; "hha,
durch folgende von der versicherten Person

vorgenommene Handlungen

- absichtliche Herbeiführung von Krankheit

- absichtliche Herbeiführung von Kraftevertay

- absichtliche Selbstverletzung oder j

- versuchte Selbsttötung.

Wir werden jedoch leisten, wenn uns nach :

wiesen wird, dass die versicherte Person die

Handlungen in einem die freie Willensbestim.

mung ausschließenden Zustand krankhaftergi,

rung der Geistestätigkeit begangen hat; H

f) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sig

als Versicherungsnehmer vorsätzlich die Berufs.

unfähigkeit der versicherten Person herbeige-

führt haben;

unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzii-

chen Einsatz von atomaren, biologischen oder

chemischen Waffen oder den vorsätzlichen Ein-

satz oder die vorsätzliche Freisetzung von radio-

aktiven, biologischen oder chemischen Stoffen,

sofern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen ei-

ne nicht vorhersehbare Veränderung des Leis-

tungsbedarfs gegenüber den technischen Be-

rechnungsgrundlagen derart verbunden ist, dass

die Erfüllbarkeit der zugesagten Leistungen nicht

mehr gewährleistet ist, und dies von einem von

uns zu bestellenden unabhängigen Treuhänder

bestätigt wird.
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§6 Was bedeutet die vorvertragliche An-

zeigepflicht und welche Folgen hat ihre

Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

(1) Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung

verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen

Umstände, nach denen wir in Textform gefragt

haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere

Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem

vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach ge-

fahrerheblichen Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer

Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme, in

Textform stellen.

(2) Soll eine andere Person versichert werden, ist

auch diese - neben Ihnen - für die wahrheitsgemäße

und vollständige Beantwortung der Fragen verant-

wortlich.

(3) Wenn eine andere Person die Fragen nach

gefahrerheblichen Umstanden fur Sie beantwortel
und wenn diese Person den gefahrerheblichen Um

stand kennt oder arglistig handelt, werden Sie be-

handelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis

oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung
4) Nachfolgend informieren wir Sie,

Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der
Anzeigepflicht

- vom Vertrag zurücktreten,

- den Vertrag kündigen,

- den Vertrag ändern oder



den Vertrag wegen arglistiger Täuschung

anfechten

können.

Rücktritt

(5) Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt

wird, können wir gemäß $ 19 Abs. 2 Versicherungs-

vertragsgesetz vom Vertrag zurücktreten. Das Rück-

trittsrecht besteht nicht, wenn weder eine vorsätzli-

che noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverlet-

zung vorliegt. Selbst wenn die Anzeigepflicht grob

fahrlässig verletzt wird, haben wir kein Rücktritts-

recht, falls wir den Vertrag - möglicherweise zu an-

deren Bedingungen (z. B. höherer Beitrag oder ein-

geschränkter Versicherungsschutz) - auch bei

Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen

Umstände geschlossen hätten.

(6) Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versiche-

rungsschutz. Wenn wir nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles zurücktreten, bleibt unsere Leistungs-

pflicht unter folgender Voraussetzung trotzdem

bestehen: Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht

sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des

Versicherungsfalles

- noch für die Feststellung oder den Umfang

unserer Leistungspflicht ursächlich

war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im

vorstehend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht

arglistig verletzt worden ist.

(7) Wenn der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben

wird, erlischt die Versicherung, ohne dass ein

Rückkaufswert anfällt. Die Rückzahlung der Beiträge

können Sie nicht verlangen.

Kündigung

(8) Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist,

weil die Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-

pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt

ist, können wir gemäß § 19 Abs. 3 Versicherungs-

vertragsgesetz den Vertrag unter Einhaltung einer

Frist von einem Monat kündigen. Wir verzichten auf

dieses Recht, wenn die vorvertragliche Anzeige-

pflicht unverschuldet verletzt worden ist.

(9) Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen,

wenn wir den Vertrag - möglicherweise zu anderen

Bedingungen (z. B. höherer Beitrag oder einge-

schränkter Versicherungsschutz) - auch bei Kenntnis

der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände

geschlossen hätten.

(10) Wenn wir den Vertrag kündigen, wandelt sich

die Versicherung mit der Kündigung nach Maßgabe

von § 17 in eine beitragsfreie Versicherung um.

Vertragsänderung

(11) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen,

weil wir den Vertrag - möglicherweise zu anderen

Bedingungen (z. B. höherer Beitrag oder einge-

Schränkter Versicherungsschutz) - auch bei Kenntnis

der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände

geschlossen hätten (siehe Absatz 5 Satz 3 und

Absatz 9), werden die anderen Bedingungen auf

unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil

(§ 19 Abs. 4 Versicherungsvertragsgesetz). Wurde

die Vorvertragliche Anzeigepflicht unverschuldet

verletzt, verzichten wir auf unser Recht zur Ver-

tragsanpassung.
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(12) Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats,

nachdem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsän-

derung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn

- _wirim Rahmen einer Vertragsänderung den

Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder

wir die Gefahrabsicherung für einen nicht

angezeigten Umstand ausschließen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung

über die Vertragsänderung hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer

Rechte

(13) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung

oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn

wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf

die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewie-

sen haben.

(14) Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündi-

gung oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht

angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der

Anzeige kannten.

(15) Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur

Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb

eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist

beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-

letzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend

gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei

Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände

angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur

Begründung können wir nachträglich weitere Um-

stände angeben, wenn für diese die Frist nach

Satz1 nicht verstrichen ist.

(16) Nach Ablauf von drei Jahren seit Vertrags-

schluss erlöschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur

Kündigung oder zur Vertragsanderung. Ist der Ver-

sicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten,

können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist

geltend machen. Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich

oder arglistig verletzt worden, beträgt die Frist zehn

Jahre.

Anfechtung

(17) Wir können den Vertrag auch anfechten, falls

unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrages

durch unrichtige oder unvollständige Angaben be-

wusst und gewollt beeinflusst worden ist. Handelt es

sich um Angaben der versicherten Person, können

wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch

wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen

Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Absatz 7 gilt

entsprechend.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der

Versicherung

(18) Die Absätze 1 bis 17 gelten entsprechend,

wenn der Versicherungsschutz nachträglich erweitert

oder wiederhergestellt wird und deshalb eine emeu-

te Risikoprüfung vorgenommen wird. Die Fristen

nach Absatz 16 beginnen mit der Änderung oder

Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des

geänderten oder wiederhergestellten Teils neu.

Erklärungsempfänger

(19) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung,

zur Vertragsanderung sowie Zur Anfechtung üben

wir durch eine schriftliche Erklärung aus, die wit

Ihnen gegenüber abgeben. Sofern Sie uns keine

andere Person als Bevollmächtigten benannt haben,

gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechiigter als

bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen.

Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden oder kann
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sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, konnen wir

den Inhaber des Versicherungsscheins als bevoll-

mächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzuneh-

men.

§7 Was ist zu beachten, wenn Leistungen

wegen Berufsunfahigkeit beansprucht

werden?

Erforderliche Auskünfte und Nachweise

(1) Werden aus dieser Versicherung Leistungen

wegen Berufsunfähigkeit beansprucht, müssen uns

auf Kosten des Anspruchserhebenden folgende

Auskünfte, die zur Feststellung unserer Leistungs-

pflicht erforderlich sind, gegeben und Nachweise

vorgelegt werden:

a) Eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der

Berufsunfähigkeit;

ausführliche Berichte der Ärzte, und anderer

Heilbehandler, die die versicherte Person ge-

genwartig behandeln bzw. behandelt oder unter-

sucht haben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf

und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie

über den Grad der Berufsunfähigkeit oder die Art

und den Umfang der Pflegebedürftigkeit;

c) eine Beschreibung des zuletzt ausgeübten

Berufs der versicherten Person, deren Stellung

und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Be-

rufsunfähigkeit sowie über danach eingetretene

Veränderungen;

d) Unterlagen über die finanzielle Lebensstellung

der versicherten Person aus ihrer beruflichen Tä-

tigkeit und deren Veränderungen vor und nach

Eintritt der Berufsunfähigkeit (z. B. Einkommen-

steuerbescheide, betriebswirtschaftliche Unter-

lagen);

e) bei Berufsunfahigkeit infolge Pflegebedürftigkeit

zusätzlich eine Bescheinigung der Person oder

der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist,

über Art und Umfang der Pflege;

f) bei Berufsunfähigkeit infolge Infektionsgefahr

- im Fall eines gesetzlichen oder behördlichen

Tätigkeitsverbots die Verfügung der zustän-

digen Behörde im Original oder als amtlich

beglaubigte Kopie bzw., wenn keine solche

Verfügung erlassen wurde, ein fachärztliches

Gutachten über die von der versicherten

Person ausgehende Infektionsgefahr, die

das Tätigkeitsverbot bewirkt, bzw.

- im Fall, dass kein gesetzliches oder behörd-

liches Tätigkeitsverbot besteht, der Hygiene-

plan eines anerkannten Hygienikers, aus

dem hervorgeht, welche beruflichen Tätigkei-

ten die versicherte Person noch und welche

sie nicht mehr ausüben kann;

eine Aufstellung

- der Ärzte, und anderen Heilbehandler,

Krankenhäuser, Krankenansialten,

Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen,

bei denen die versicherte Person in Behand-

lung war, ist oder - sofern bekannt - sein

wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialver-

sicherungsträger oder sonstiger Versor-

gungsträger, bei denen die versicherte Per-

son ebenfalls Leistungen wegen Berufsunfa-

higkeit geltend machen könnte,

. _ über den derzeitigen Arbeitgeber und frü-

here Arbeitgeber der versicherten Person.

b
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Unser Recht auf weitere Auskiinfte und Nach-

weise 
.

(2) Wir können außerdem - dann allerdings auf

unsere Kosten - weitere ärztliche Untersuchungen

durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige

Nachweise - auch über die wirtschaftlichen Verhält-



nungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilun-
gen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen

eines Heilberufes ergeben. Soweit eine solche

Überprüfung erforderlich ist, werden wir von der
versicherten Person im Einzelfall eine Einwilligung

einschließlich einer Schweigepflichtentbindungser-

klärung für uns sowie die befragten Stellen einholen

oder der versicherten Person wahlweise die Mög-

lichkeit einräumen, die erforderlichen Unterlagen

selbst beizubringen.

Pflicht zur Schadenminderung

(4) Die versicherte Person ist verpflichtet, zur Scha-

denminderung beizutragen und damit allen zumut-

baren ärztlichen Anweisungen Folge zu leisten, die

eine wesentliche Besserung ihrer gesundheitlichen

Beeinträchtigungen erwarten lassen. Zumutbar sind

allerdings nur Untersuchungen und Behandlungen,

bei denen ein Schaden für Leben oder Gesundheit

mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen

werden kann, mit denen keine erheblichen Schmer-

zen verbunden sind und die keinen erheblichen

Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeuten.

Immer zumutbar sind damit Maßnahmen im Rahmen

der medizinischen Grundversorgung (z. B. Blutkon-

trollen, das Einhalten von Diäten, Physiotherapie,

Allergiebehandlung) und die Verwendung allgemein

gebräuchlicher medizinisch-technischer Hilfsmittel

(z. B. Verwendung von Prothesen, Seh- oder Hörhil-

fen). Nicht unter die Schadenminderungspficht fallen

operative Behandlungen, spezielle Therapien wie

Chemo- oder Strahlentherapie oder medikamentöse

Behandlungen, mit denen regelmäßig unangemes-

sen hohe Nebenwirkungen einhergehen. Eine

Ablehnung derartiger Maßnahmen hat keinen

Einfluss auf die Anerkennung unserer Leistungs-

pflicht.

Mögliche Folgen einer Pflichtverletzung

(5) Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir

die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur

Feststellung des Versicherungsfalles und des Um-

fangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn

Sie oder die versicherte Person eine der genannten

Pflichten nicht erfüllen, kann dies zur Folge haben,

dass wir nicht feststellen können, ob oder in wel-

chem Umfang wir leistungspflichtig sind, Eine

Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass

unsere Leistung nicht fällig wird.

Hinweis zu Überweisungen ins Ausland

(6) Bei Überweisung von Leistungen in Länder

außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums trägt

die empfangsberechtigte Person die damit verbun-

dene Gefahr,

88 Wann geben wir eine Erklärung über
unsere Leistungspflicht ab?

(1) Wir werden jeweils innerhalb von vier Wochen

nach Eingang von uns zur Prüfung vorgelegten

Unterlagen in Textform erklären,
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’ Mira BiG GERRSARSRATTÜBBF Ben Baarber
tungsstand informieren.

89 Was gilt nach Anerkennung der Berufs-

unfahigkeit?

Nachprüfung

(1) Wenn wir unsere Leistungspflicht anerkannt

haben oder sie gerichtlich festgestellt worden ist,

sind wir berechtigt, das Fortbestehen der Berufsun-

fähigkeit gemäß $ 2 nachzuprüfen. Dabei können wir

auch prüfen, ob die versicherte Person eine andere

Tätigkeit im Sinne von $ 2 konkret ausübt, wobei neu

erworbene berufliche Fähigkeiten zu berücksichtigen

sind.

(2) Zur Nachprüfung könnenwir jederzeit sachdienli-

che Auskünfte anfordern und einmal jährlich verlan-

gen, dass sich die versicherte Person durch von uns

beauftragte Ärzte umfassend untersuchen lässt.

Hierbei anfallende Kosten sind von uns zu tragen.

Die Bestimmungen des $ 7 Abs. 2 und 3 gelten

entsprechend.

Mitteilungspflicht

(3) Sie müssen uns unverzüglich (d. h. ohne schuld-

haftes Zögern) mitteilen, wenn sich die Berufsunfä-

higkeit oder die Pflegebedürftigkeit mindem oder

wegfallen oder eine berufliche Tätigkeit wieder auf-

genommen wird bzw. sich ändert. Den Tod der

versicherten Person müssen Sie uns ebenfalls

unverzüglich mitteilen.

Leistungsfreiheit

(4) Wir sind leistungsfrei, wenn wir feststellen, dass

eine Berufsunfähigkeit gemäß $ 2 nicht mehr vorliegt

und wir Ihnen diese Veränderung in Textform dar-

legen. Unsere Leistungen können wir mit Ablauf des

dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei

Ihnen einstellen. Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie

auch die Beiträge wieder zahlen.

§10 Was gilt bei einer Verletzung der Mit-

wirkungspflichten im Rahmen der

Nachprüfung?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach $ 9 von Ihnen,

der versicherten Person oder dem Anspruchserhe-

benden vorsätzlich nicht erfüllt wird, leisten wir nicht.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungs-

pflicht sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem

der Schwere des Verschuldens entsprechenden Ver-

hältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir durch

gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-

folgen hingewiesen haben.

Weisen Sie nach, dass die Mitwirkungspflicht nicht

grob fahrlässig verletzt worden ist, bleibt unsere

Leistungspflicht bestehen.

Die Ansprüche bleiben auch bestehen, soweit Sie

uns nachweisen, dass die Verletzung ohne Einfluss

auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-

tungspflicht ist. Das gilt nicht, wenn die Mitwirkungs-

pflicht arglistig verletzt wird.

Seite 6 von 10

Wenn die Mitwirkungspflicht Späte :
wir ab Beginn des laufenden Moral
dieser Bedingungen zur Leistung versa

§11 Weiche Bedeutung hat der

rungsschein?

(1) Wir können Ihnen den Versiche, |

Textform übermitteln. Stellen wir diesen ag i
ment in Papierform aus, dann liegt %

Sie können die Ausstellung als Urkunde yes,

(2) Den Inhaber der Urkunde könnenwir ac,

tigt ansehen, über die Rechte aus dem Yan

verfügen, insbesondere Leistungenin Empe,

nehmen. Wir können aber verlangen, Pra
Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nag,

§12 Wer erhält die Leistung? q

(1) Als unser Versicherungsnehmer können gia

stimmen, wer die Leistung erhalt. Wenn Sie

Bestimmung treffen, leisten wir an Sie; sind Sja_

versicherte Person, leisten wir bei Ihrem Todan
Erben.

Bezugsberechtigung 4

(2) Sie können uns widerruflich oder unwiderufig

eine andere Person benennen, die die Leistungen

halten soll (Bezugsberechtigter).

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich best

erwirbt der Bezugsberechtigte das Recht aufdie®

Leistung erst mit dem Eintritt des jeweiligen Verse

cherungsfalles. Deshalb können Sie Ihre Besti

mung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungs

falles jederzeit widerrufen. Wenn wir Renten zahlen

tritt mit jeder Fälligkeit einer Rente ein eigener Ver

sicherungsfall ein.

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Be-
zugsberechtigte sofort und unwiderruflich das

Recht auf die Leistung erhält. Sobald uns Ihre Er-

klärung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht

nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich Be-

zugsberechtigten geändert werden.

Abtretung und Verpfändung

(3) Sie können das Recht auf die Leistung bis zı

Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalls grundsäz

lich ganz oder teilweise an Dritte abtreten und

verpfänden, soweit derartige Verfügungen rec!

möglich sind.

Anzeige

(4) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezut

rechts (Absatz 2) sowie die Abtretung und die V

pfändung (Absatz 3) sind uns gegenüber nur und:

erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherige

Berechtigten in Schriftform angezeigt worden sine

Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie

unser Versicherungsnehmer. Es können aber até

andere Personen sein, sofem Sie bereits zuvoPf

fügungen (z. B. unwiderrufliche Bezugsbereci

Abtretung, Verpfändung) getroffen haben.

Was müssen Sie bei der

lung beachten? 2

(1) Die Beiträge zu Ihrer Versicherung Kons”

nach Vereinbarung monatlich, vierteljanmlie

jährlich oder jährlich zahlen.

§ 13

(2) Den ersten Beitrag müssen Sie unvel@ss

(d. h. ohne schuldhaftes Zögern) nach

des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor ¢

Ihnen vereinbarten, im Versicherungss¥

gebenen Versicherungsbeginn. Alle we



ge (Folgebeitrage) werden zu Beginn der vereinbar-

ten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungs-
periode umfasst bei beitragspflichtigen Versicherun-

gen entsprechend der Zahlungsweise einen Monat,

ein Vierteljahr, ein halbes Jahr bzw. ein Jahr. Bei

beitragsfreien Versicherungen ist die Versicherungs-

periode ein Monat.

(3) Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn

Sie bis zum Fälligkeitstag (Absatz 2) alles getan ha-

ben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die

Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart

wurde (SEPA-Lastschriftverfahren), gilt die Zahlung

in folgendem Fall als rechtzeitig:

Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen

werden und

- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht

widersprochen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschul-

den nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch

rechtzeitig, wenn sie unverzüglich (d. h. ohne

schuldhaftes Zögem) nach unserer Zahlungsauffor-

derung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der

Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann,

sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb

des SEPA-Lastschriftverfahrens zu verlangen.

(4) Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre

Kosten zahlen.

(5) Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige

Beitragsrückstände verrechnen.

(6) Bis zur Entscheidung über unsere Leistungs-

pflicht müssen Sie während der Beitragszahlungs-

dauer die Beiträge in voller Höhe weiterentrichten.

Bei Anerkennung der Leistungspflicht werden wir die

zu viel gezahlten Beiträge zurückzahlen. Auf Antrag

stunden wir die Beiträge auch bis zur endgültigen

Entscheidung über die Leistungspflicht zinslos. Wird

endgültig festgestellt, dass keine Leistungspflicht

besteht, müssen Sie die gestundeten Beiträge nach-

zahlen. In diesem Fall können Sie mit uns auch eine

ratierliche Nachzahlung über einen Zeitraum von bis

zu zwölf Monaten vereinbaren. Sofern das De-

ckungskapital Ihrer Versicherung dazu ausreicht,

können Sie mit uns auch eine Verrechnung der ge-

stundeten Beiträge mit dem Deckungskapital unter

Herabsetzung des Versicherungsschutzes vereinba-

ren. Alternativ ist auch eine Verrechnung der ge-

stundeten Beiträge mit dem Guthaben aus der Über-
schussbeteiligung möglich, sofern ein Guthaben in

ausreichender Höhe vorhanden ist.

(7) Haben Sie variable Beiträge vereinbart, können

Sie mit Frist von einem Monat zum Schluss der lau-

fenden Versicherungsperiode in Schriftform verlan-

gen, die Beitragszahlung zu Beginn der nächsten

Versicherungsperiode auf konstante Beiträge um-

zustellen. Die Umstellung auf konstante Beiträge ist

letztmals zu Beginn des zehnten Jahres vor Ablauf
der Beitragszahlungsdauer möglich. Den neuen

Beitrag berechnen wir mit dem am Umstellungster-

min erreichten Alter der versicherten Person, der
: Beitrag zahlungsdauer, den ursprüngli-

sie2 spnundiagen (Ausscheideordnungen,
soll a einem eventuell vereinbarten
Rechnungszins) und nde Anwendung findet

Entspreche
Beitragszuschlag-
§ 19.

auf konstante Beitrage

Im Rahmen der ne Emöhung der Beiträge
können Sie die Plan”1. Gesundheitsprüfung
und Lee hnden Besonderen Versiche-
gemäß den en
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rungsbedingungen vereinbaren. Die erste Erhöhung

von Beitrag und Leistungen erfolgt dann zu Beginn

des Versicherungsjahres nach der Umstellung auf

konstante Beiträge.

814 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag

nicht rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag

(1) Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig

zahlen, können wir - solange die Zahlung nicht be-

wirkt ist - gemäß § 37 Versicherungsvertragsgesetz

vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall können wir

von Ihnen die Kosten für ärztliche Untersuchungen

im Rahmen einer Gesundheitsprüfung verlangen.

Wir sind nicht zum Rücktritt berechtigt, wenn uns

nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige

Zahlung nicht zu vertreten haben.

(2) Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versiche-

rungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur

Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie

durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch

einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein

auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben.

Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen,

wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben

der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

(3) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig,

können wir Ihnen gemäß § 38 Versicherungsver-

tragsgesetz auf Ihre Kosten in Textform eine Zah-

lungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens

zwei Wochen betragen.

(4) Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der

gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermin-

dert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei

Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung

in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie

bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge

hingewiesen haben.

(5) Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können

wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungs-

frist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den

Beiträgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden.

Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Frist-

setzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

Wir können die Kündigung bereits mit der Fristset-

zung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf

der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt

noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf

diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinwei-

sen.

(6) Sie können den angeforderten Betrag auch dann

noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam

geworden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung

- oder, wenn die Kündigung bereits mit der

Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb ei-

nes Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die

Kündigung unwirksam und der Vertrag besteht fort.

Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der

Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht kein

oder nur ein verminderter Versicherungsschutz.

§15 Wie können Sie Zahlungsschwierigkei-

ten überbrücken?

Sofern Sie die Beiträge für Ihre Versicherung nicht

mehr zahlen können, haben Sie neben einer Kündi-

gung oder Beitragsfreistellung der Versicherung
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(8 17) folgende Möglichkeiten:

(1) Aussetzung der Beitragszahlung

Wenn Ihre Versicherung mindestens 24 Monate be-

standen hat und bis dahin keine Beitragsrückstände

angefallen sind, können Sie mit uns für einen Zeit-

raum von bis zu zwölf Monaten eine Aussetzung der

Beitragszahlung vereinbaren. Die Aussetzung der

Beitragszahlung müssen Sie in Schriftform beantra-

gen. Für den Aussetzungszeitraum wird die Versi-

cherung in eine beitragsfreie Versicherung gemäß

§ 17 umgewandelt. Mit der Wiederaufnahme der

Beitragszahlung lebt der Versicherungsschutz ohne

erneute Gesundheitsprüfung in der ursprünglichen

Höhe wieder auf. Da während des Aussetzungszeit-

raums gegebenenfalls auch Beitragsteile, die kalku-

latorisch für den Versicherungsschutz in den Folge-

jahren benötigt werden, nicht gezahlt werden, kann

sich der Beitrag mit Wiederaufnahme der Beitrags-

zahlung erhöhen. Nehmen Sie die Beitragszahlung

nicht wieder auf, wird Ihre Versicherung als beitrags-

freie Versicherung fortgeführt, wenn die verbliebene

versicherte Berufsunfähigkeitsrente mindestens

100,00 EUR monatlich beträgt. Ansonsten erlischt

die Versicherung und Sie erhalten den Rückkaufs-

wert gemäß § 17 Abs. 7.

(2) Beitragsstundung

Sie können mit uns für einen Zeitraum von bis zu

zwölf Monaten eine vollständige oder teilweise

Stundung der Beiträge unter Aufrechterhaltung des

Versicherungsschutzes vereinbaren, sofem die

Versicherung einen Rückkaufswert oder ein Gutha-

ben aus angesammelten Überschussanteilen (vgl.

§ 3 Abs. 2 Buchstabe d) in Höhe der zu stundenden

Beiträge aufweist. Die Beitragsstundung müssen Sie

in Schriftform beantragen. Für bis zu sechs Monate

erfolgt die Beitragsstundung zinslos, ab dem siebten

Monat des Stundungszeitraums erheben wir Stun-

dungszinsen. Die Höhe der Stundungszinsen richtet

sich nach unseren zu Beginn der Beitragsstundung

gültigen Zinssätzen. Nach Ablauf des vereinbarten

Stundungszeitraums sind die gestundeten Beiträge

nachzuzahlen. Sie können mit uns aber auch ver-

einbaren, dass wir die gestundeten Beiträge in die

während der restlichen Beitragszahlungsdauer noch

zu zahlenden Beiträge einrechnen. Alternativ können

Sie mit uns auch eine Herabsetzung des Versiche-

rungsschutzes zum Ausgleich der gestundeten Bei-

träge vereinbaren. Darüber hinaus ist auch eine Ver-

rechnung der gestundeten Beiträge mit dem Gutha-

ben aus der Überschussbeteiligung möglich, sofern

ein Guthaben in ausreichender Höhe vorhanden ist.

Wann können Sie Ihre Berufsunfähig-

keitsrente ohne emeute Gesundheits-

prüfung erhöhen (Nachversicherungs-

garantie)?

(1) Sie können die versicherte Berufsunfähigkeits-

rente bei Eintritt eines der nachfolgend genannten

Ereignisse ohne emeute Gesundheitsprüfung

erhöhen (Nachversicherung):

- Heirat der versicherten Person oder Begründung

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft nach

dem Lebenspartnerschaftsgesetz durch die ver-

sicherte Person;

- Scheidung der versicherten Person oder Aufhe-

bung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft

nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz durch die

versicherte Person;

- Geburt eines Kindes der versicherten Person

oder Adoption eines minderjährigen Kindes

durch die versicherte Person;

- Tod des Ehegatten oder des eingetragenen

Lebenspartners der versicherten Person;

$16
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-EinstufungdesEhegattenodereingetragenenLebenspartnersderversichertenPersonineine
PflegestufederPflegepflichtversicherung;

-AufnahmeeinerBerufstätigkeitdurchdieversi-
chertePersonnacherfolgreichemAbschlussei-

nesHochschul-oderFachhochschulstudiums;
-AufnahmederBenufstätigkeitdurchdieversi-chertePersonineinemanerkanntenAusbil-

dungsbenufnacherfolgreichemAbschlussderBerufsausbildung;-AufnahmeeinerselbstständigenberuflichenTätigkeitdurchdieversichertePersonineinem
anerkanntenAusbildungsberufoderineinemBe-ruf,derdieMitgliedschaftineineröffentlich-rechtlichenKörperschafterfordert(verkammerterBenuf),soferndieversichertePersonausdieser

TätigkeitihrhauptsächlichesErwerbseinkommen
bezieh

t:-ErhöhungdesEinkommensderversicherten
PersonausnichtselbstständigerTätigkeitummindestens20%innerhalbeinesJahres;

-ErhöhungdeserwirtschaftetenGewinnsvor
SteuerderversichertenPersonausselbststän-

digeroderfreiberuflicherTätigkeitderletzten
dreiKalenderjahreummindestens30%imVer-

gleichzumerwirtschaftetenGewinnvorSteuern
derdreivordiesemZeitraumliegendenKalen-

derjahre;-_erstmaligesÜberschreitenderBeitragsbemes-
SungsgrenzeindergesetzlichenRentenversi-

cherungdurchdasJahreseinkommenderversi-
ChertenPersonausnichtselbstständigerTätig-

keitdesabgelaufenenKalenderjahres;
-WegfalleinesAnspruchsderversicherten

PersonaufeineBerufsunfähigkeitsrenteausei-
nerbetrieblichenAltersversorgung;

-KaufeinerImmobiliemiteinemVerkehrswert
vonmindestens50.000,00EURdurchdieversi-

chertePersonzurEigennutzung;
-AufnahmeeinesDarlehensvonmindestens

50.000,00EURdurchdieversichertePersonzur
ErrichtungeinerImmobiliezurEigennutzung.Voraussetzungist,dassdieversichertePersonzum

Erhöhungszeitpunktdas45.Lebensjahrnochnicht
vollendethat.IhrRechtaufNachversicherungmüs-

senSieinnerhalbvonsechsMonatennachEintritt
desEreignissesdurchVorlageschriftlicherNach-

weisegeltendmachen.
(2)Indenersten60MonatenderVertragslaufzeit

könnenSiedieversicherteBerufsunfähigkeitsrente
auchohnebesonderenAnlassohneerneuteGe-

Sundheitsprüfungerhöhen.Voraussetzungist,dass
dieversichertePersonzumErhöhungszeitpunktdas
35.Lebensjahrnochnichtvollendethat.Diese

NachversicherungmüssenSiemitFristvoneinem
MonatzumErhöhungsterminbeantragen.(3)DiejeweiligeErhöhungderBerufsunfahigkeits-
fentemussmindestens100,00EURmonatlichbe-

tragen.JedeeinzelneErhöhungistauf50%der
anfänglichenBerufsunfahigkeitsrentebegrenzi.EinschließlichderErhöhungdarfdiegesamtever-sicherteBerufsunfahigkeitsrentealleraufdasLebenderversichertenPersonbeiderBarmeniaLebens-
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vor Steuern der letzten drei Kalenderjahre betragen.

wirmitdemamErhöhungsterminerreichtenAlterderversichertenPerson,derrestlichenBeitragszah-lungsdauer,denjeweilsfürneuabzuschließendeBerufsunfahigkeitsversicherungengeltendenRech-nungsgrundlagen(Ausscheideordnungen,Rech-nungszins)undderbeiVertragsabschlussvorge-nommenenRisikoeinschätzung.§17WannkönnenSieIhreVersicherungkündigenoderbeitragsfreistellen?Kündigung(1)WennSielaufendeBeiträgezahlen,könnenSie
IhreVersicherungjederzeitzumSchlussderlaufen-
denVersicherungsperiodeinSchriftformkündigen.NachdemBeginnderZahlungvonRentenwegenBerufsunfähigkeitkönnenSienichtmehrkündigen.
(2)SiekönnenIhreVersicherungauchteilweise

kündigen,wenndieverbleibendeversicherteBe-
rufsunfähigkeitsrentemindestens100,00EUR

monatlichundderverbleibendeBeitragmindestens
120,00EURjährlichbetragen.

(3)MitIhrervollständigenoderteilweisenKündigung
wandeltsichdieVersicherungganzbzw.teilweise

ineinebeitragsfreieVersicherungmitherabgesetz-
tenLeistungenum,wenndiebeitragsfreieBerufs-

unfähigkeitsrentemindestenseineHöhevon
100,00EURmonatlicherreicht.FürdieBerechnung

derbeitragsfreienLeistungengeltendieRegelungen
inAbsatz5bis8.WirddiegenannteMindesthöhe

von100,00EURnichterreicht,erlischtdieVersiche-
rungbzw.dergekündigteTeilderVersicherung.In

diesemFallerhaltenSie-soweitvorhanden-den
RückkaufswertnachAbsatz7,vermindertumden

AbzuggemäßAbsatz8.IstdieVersicherungbeiKündigungbereitsbeitragsfrei,wirdsieunverändert
fortgeführt.(4)AnsprücheausdieserVersichenung,dieaufbe-

reitsvorKündigungeingetretenerBerufsunfähigkeit
beruhen,werdendurchdieKündigungnichtberührt.

UmwandlungineinebeitragsfreieVersicherung
(5)AnStelleeinerKündigungnachAbsatz1können
SieinSchriftformverlangen,ganzoderteilweisevon
derBeitragszahlungspflichtbefreitzuwerden(Bei-tragsfreistellung).IndiesemFallsetzenwirdiever-sicherteBerufsunfähigkeilsrenteganzoderteilweise
aufeinebeitragsfreieRenteherab.Diesewirdnach
denanerkanntenRegelnderVersicherungsmathe-

matikfürdenSchlussderVersicherungsperiode,für
dieletztmaligeinvollständigerBeitraggezahltWur-
de,unterZugrundelegungdesRückkaufswerles

nachAbsatz7errechnet.SofemeineUbergangshit.
feversichertist,vermindertsiesichimselbenVer-hältniswiedie

Berufsunfahigkeitsrente,
(6)AnsprücheausdieserVersichenung,dieaufbereitsvorBeitragsfreistellungeingetretenerBerufs-unfahigkeitberuhen,werdendurchdieBeitragsfrej.

Monate,verteilenwirdieseKostenaufdieBeitrags.
Abs.2Satz4).

AbzugbeiKündigungoderBeitragsfreistellung(8)VondemausIhrerVersicherungfürdieBildungderbeitragsfreienLeistungenzurVerfügungstehen-denBetragoderdembeiErlöschenderVersiche-rungfälligenRückkaufswertnehmenwireinenAb-
zugvor.Dieserbeträgt0,5%desUnterschiedsbe-

tragszwischendemDeckungskapital,dasbeieinem
zumKündigungs-bzw.BeitragsfreistellungsterminunterstelltenEintrittderBerufsunfähigkeitgebildet

werdenmüsste,gegebenenfallszuzüglicheinermitversichertenÜbergangshilfeunddemvorhande-
nenDeckungskapital.BeziffertwirdderAbzuginderTabelle"GarantierteRückkaufswerteundbeitrags-freieLeistungen".DerAbzugistzulässig,wennerangemessenist.
DiesistimZweifelvonunsnachzuweisen.Wirhal-
tendenAbzugfürangemessen,weilmitihmdieVeränderungderRisikolagedesverbleibendenVer-

Sichertenbestandesausgeglichenwird.Zudemwird
mitdemAbzugeinAusgleichfürkollektivgestelitesRisikokapitalvorgenommen.WeitereErläuterungen
zurKalkulationdesAbzugsfindenSieimAnhangzu
den

Versicherungsbedingunge
n.

WennSieuns
nachweisen,dassderaufGrundIhrerKündigung

bzw.IhresVerlangensderBeitragsfreistellungvon
unsvorgenommeneAbzugniedrigerliegenmuss,
wirderentsprechendherabgesetzt.WennSieuns

nachweisen,dassderAbzugüberhauptnichtge-
rechtfertigtist,entfällter.
MöglicheNachteileeinerKündigungoderBei-icherungkündigenoder

nndasfürSieNachteile

informationenZurHohederbeitagstoienBe
kaufe

SKetsrenteunddes
garantiertenRück-

S
a

unde,abel
"Garan

t
antnehmen°UndbeitragstreieLeistungen“

Mindestvergic
Beitrags-

lungherungsleistungfüreine
0)

HabenSiedi
3

Beiragen,18dievollständigeBefreiungvonder



+5

» AhSaU
3 erhalten oder die Versiche-

na weiterführen. Eine teilweise

en eiragszahlungspflicht können
un wenn die verbleibende versicher-

\akeitsrente mindestens 100,00 EUR

\ ser verbleibende Beitrag mindestens
= ach betragen.

eu Rd

ückzahlungitrd srückza ey PR »it Bet eine der Beiträge können Sie nicht

wie können Sie nach einer Beitragsfrei-
N stellung den ursprünglichen Versiche-

„ungsschutz wiederherstellen?

„saalb von zwölf Monaten nach einer Bei-

we stellung der Versicherung können Sie ver-

se Beitragszahlung ganz oder teilweise
sytzunehmen und dadurch die versicherten

2 en ohne emeute Gesundheitsprüfung zu
asker \Wiegeninkraftsetzung). Der Beitrag muss

„anestens 120,00 EUR jährlich und die versicherte

I ss nfahickeitsrente mindestens 100,00 EUR
aatıch betragen. Voraussetzung für eine Wie-
ssorkraftsetzung ist, dass die versicherte Person

a + Zeitpunkt der Wiederinkraftsetzung nicht
norufsunfahig im Sinne von § 2 ist.

2 Mit oer Wiederinkraftsetzung der Versicherung
sonnen Sie auch verlangen, die versicherten Leis-

ungen ohne emeute Gesundheitsprüfung wieder bis

zu’ vor der Beitragsfreistellung geltenden Höhe an-

Zuneden. In diesem Fall müssen Sie auf die bei-

‘ragsfreie Zeit entfallende Beiträge nachentrichten

saer fur die restliche Beitragszahlungsdauer höhere

Beiträge zahlen.

3) Die Wiederinkraftsetzung der Versicherung und

Sie Wiederherstellung des ursprünglichen Versiche-

ungsschutzes erfolgen mit den bisherigen Rech-

Nungsgrundlagen (vgl. § 1 Abs. 6).

$1% Wie werden die Kosten Ihres Vertrages
verrechnet?

‘') Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese
Sind in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um
Abschluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kos-
‘en. Zu den Abschluss- und Vertriebskosten ge-
hören insbesondere Abschlussprovisionen für den
Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die
Abschluss- und Vertriebskosten die Kosten für die
Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunter-
lagen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang
mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbe-
aufwendungen. Zu den übrigen Kosten gehören
insbesondere die Verwaltungskosten.

Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Ver-
tnebskosten sowie der übrigen Kosten und der darin
enthaltenen Verwaltungskosten können Sie dem
Produktinformationsblatt entnehmen.

ziehen. Dies gilt

Beiträge, der für
Osten des Versi-

Versicheru -fiode und auf Grund von gesetzli .ichen R
für die Bildung einer Deckungsrü egelungen
: h ; fückstellung bestimmtist. Der auf diese Weise zy tilgende Betrag ist nach

verord:von Ihnen während der Laufzeit agta auf 2,5% derdzahlenden Beiträge beschränkt. ma
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(3) Die restlichen Abschluss.werden über die

verteilt, die übrig
tragslautzeit,

(4) Die beschriebene Kostenverrechnung hat zurFolge, dass in der Anfan
szeit|nur der Mindestwert g : hrer Versicherung

$20 Welche Kosten stellen wir Ihnen
gesondert in Rechnung?

(1) In folgenden Fällen Stellen wir Ihnen pauschalzusätzliche Kosten gesondert in Rechnung:
- Ausstellung eines neuen Versicherungsscheines
- _ Fristsetzung in Textform bei Nichtzahlung von

Folgebeiträgen

- Verzug mit Beiträgen
- Rückläufer im SEPA-Lastschriftverfahren
- Erstellung von Angeboten für Vertragsänderun-

gen

- Durchführung von Vertragsänderungen
- Bearbeitung von Abtretungen oder Verpfändun-

gen.

(2) Die Höhe der Pauschalen können Sie der jeweils
gültigen Gebührenordnung entnehmen. Die Höhe

der Pauschalen kann von uns nach billigem Ermes-

sen ($ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches) für die

Zukunft geändert werden. Die jeweils gültige Gebüh-

renordnung können Sie jederzeit bei uns anfordern.

(3) Wir haben uns bei der Bemessung der Pauscha-

len an dem bei uns regelmäßig entstehenden Auf-

wand orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass

die der Bemessung zu Grunde liegenden Annahmen

in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, ent-

fällt die Pauschale. Sofem Sie uns nachweisen, dass

die Pauschale der Höhe nach niedriger zu beziffern

ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

(4) Sofern Steuern und andere öffentliche Abgaben

anfallen, die sich unmittelbar aus dem Versiche-

rungsverhältnis begründen, werden wir Ihnen diese

belasten.

Was gilt bei Änderung Ihrer Postan-

schrift und Ihres Namens? .

(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie
uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zogem)

mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile

entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu rich-

tende Erklärung (z. B. Setzen einer Zahlungsfrist)

mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt be-

kannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt

unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des "

eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies g

auch, wenn Sie die Versicherung für Ihren Gewer-

bebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Nie-

derlassung verlegt haben.

§ 21

(2) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 1 ent-

sprechend.

Weiche weiteren Mitteilungspfichten
haben Sie?

(1) Sofern wir auf Grund gesetzlicher Regelungen
zur Erhebung und Meldung von Informationen und

Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie
uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten
und Unterlagen bei Vertragsabschluss oder auf

§ 22
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(2) Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1Sind insbesondere Umstände, die für die Beurteilung- Ihrer persönlichen Steuerpflicht,
~ der Steuerpflicht dritter Personen, die Rechte anIhrem Vertrag haben, und

der Steuerpflicht des Leistungsempfängers
maßgebend sein können.

Dazu zählen die deutsche oder ausländische Steu-
erpflicht, die Steueridentifikationsnummer, der
Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände
dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen
Sind, können Sie dem Merkblatt "Allgemeine Anga-
ben über die Steuerregelungen für die Barmenia
SoloBU" entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten
und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur
Verfügung stellen, müssen Sie trotz einer nicht
bestehenden Steuerpflicht davon ausgehen, dass
wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder
ausländischen Steuerbehörden melden.

$23 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag

?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland Anwendung. Die Vertragssprache

ist deutsch.

§24 _Woist.der Gerichtsstand?

(1) Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das

Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz liegt.

Wenn Sie eine natürliche Person sind, ist auch das

Gericht zuständig, in dessen Bezırk Sie zur Zeit der

Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie

keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnli-

chen Aufenthalts maßgeblich.

(2) Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir

bei dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz

zuständig ist. Wenn Sıe keinen Wohnsitz haben, ist

der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich.

Wenn Sie eine junstische Person sind, ist das

Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz

oder Ihre Niederlassung haben.

i hnsitz in einen Staat(3) Verlegen Sie Ihren Wo!

außerhalb der Europäischen Union, Islands, Norwe-

gens und der Schweiz, sind die Genchte des Staates

zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

’



Anhang der Versicherungsbedingungen zum

Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung
Ihrer Versicherung

Bei Kündigung oder Beitragsfreistellung Ihrer Versi-

cherung wird der in § 17 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen genannte Abzug erhoben. Bei

seiner Kalkulation werden folgende Umstände be-

rücksichtigt:

Ausgleich für Veränderungen der Risikolage des

verbleibenden Versichertenbestandes

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert

darauf, dass die Risikogemeinschaft sich gleichmä-

Rig aus Versicherungsnehmern mit einem hohen

und einem geringeren Risiko zusammensetzt. Da

Personen mit einem geringen Risiko die Risikoge-

meinschaft eher verlassen oder ihren Versiche-

rungsschutz durch eine Beitragsfreistellung reduzie-

ren als Personen mit einem hohen Risiko, erhöht

sich durch eine Kündigung oder Beitragsfreistellung

das Risiko in der Risikogemeinschaft. Daher wird in

Form eines kalkulatorischen Ausgleichs sicherge-

stellt, dass dem verbleibenden Versichertenbestand

durch die Kündigung oder Beitragsfreistellung kein

Nachteil entsteht.

Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital

Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Ver-

sicherungsschutzes Garantien und Optionen. Zur

dauernden Erfüllbarkeit der daraus entstehenden

Verpflichtungen sind wir gesetzlich verpflichtet, für

jede Versicherung ein ausreichendes Risikokapital

(Solvenzmittel) zu bilden. Zu Beginn Ihrer Versiche-

rung können die zur Erfüllung unserer Leistungsver-

pflichtung erforderlichen Solvenzmittel Ihrer Versi-

cherung nicht allein durch Ihre eingezahlten Beiträge

und die mit den Beiträgen erwirtschafteten Erträge

abgedeckt werden. Daher werden die Solvenzmittel

Ihrer Versicherung zunächst vom Versichertenbe-

stand vorfinanziert. Die Ihrer Versicherung zur Ver-

fügung gestellten Solvenzmittel müssen während der

Laufzeit Ihrer Versicherung an den Versichertenbe-

stand zurückgeführt werden. Außerdem muss Ihre

Versicherung später selbst Solvenzmittel für Neuab-

schlüsse zur Verfügung stellen. Bei einer Vertrags-

kündigung oder einer Einstellung der Beitragszah-

lung wird die Rückführung der Solvenzmittel zu Las-

ten des verbleibenden Versichertenbestands been-

det. Außerdem werden nicht genügend Solvenzmit-

tel für Neuabschlüsse aufgebaut. Dies muss im

Rahmen des Abzugs ausgeglichen werden. Der

interne Aufbau von Risikokapital ist regelmäßig für

alle Versicherungsnehmer die günstigste Finanzie-

rungsmöglichkeit von Garantien und Optionen, da

eine Finanzierung über extemes Kapital wesentlich

teurer wäre.
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Besondere Bedingungen für

die planmäßige Erhöhung der

Beiträge und Leistungen ohne

erneute Gesundheitsprüfung

Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

mit diesen Versicherungsbedingungen wenden wir

uns an Sie als unseren Versicherungsnehmer und

Vertragspartner.

Diese Versicherungsbedingungen sind für Ihren

Vertrag nur von Bedeutung, wenn und solange in

Ihrem Vertrag die planmäßige Erhöhung der Beiträ-

ge und Leistungen ohne erneute Gesundheitsprü-

fung vereinbart ist.

Inhaltsverzeichnis

$1 Wie erfolgt die planmäßige Erhöhung der

Beiträge?

$2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge

und Leistungen?

$3 Wie berechnen wir die erhöhten Leistungen?

$4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für

die Erhöhung der Leistungen?

§5 Wann entfallen die Erhöhungen?

3

Ausgabe 01/2014

§1 Wie erfolgt die planmäßige Erhöhung

der Beiträge?

(1) Die Beiträge für diesen Vertrag einschließlich

etwaiger Zusatzversicherungen erhöhen sich jeweils

- im selben Verhältnis wie der Höchstbeitrag

(West) in der gesetzlichen Rentenversicherung

der Angestellten, mindestens jedoch 5 %, oder

- um den vereinbarten konstanten Prozentsatz.

(2) Jede Beitragserhöhung führt zu einer Erhöhung

der Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung.

(3) Die Beiträge erhöhen sich bis zum vereinbarten

Termin, der im Versicherungsschein dokumentiert

ist.

82 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich

Beiträge und Leistungen?

(1) Die Erhöhungen der Beiträge und der Leistungen

erfolgen jeweils zu Beginn des Versicherungsjahres.

Den Beginn des Versicherungsjahres können Sie

dem Versicherungsschein entnehmen.

(2) Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin

einen Nachtrag über die Erhöhung. Der Versiche-

rungsschutz aus der jeweiligen Erhöhung beginnt

am Erhöhungstermin.

83 Wie berechnen wir die erhöhten Leis-

tungen?

(1) Wir berechnen die Erhöhung der Leistungen mit

dem am Erhöhungstermin erreichten Alter der

versicherten Person, der restlichen Beitragszah-

lungsdauer, den zum Erhöhungstermin für neu

abzuschließende Verträge geltenden Rechnungs-

grundlagen (Ausscheideordnungen, Rechnungszins)

und der bei Vertragsabschluss vorgenommenen

Risikoeinschätzung. Die Leistungen erhöhen sich

nicht im gleichen Verhältnis wie die Beiträge.

(2) Ist eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

eingeschlossen, erhöhen wir ihre Leistungen grund-

sätzlich im selben Verhältnis wie die der Hauptversi-

cherung. Bei Einschluss der Berufsunfahigkelts-

Zusatzversicherung zu einer Rentenversicherung

der Basisversorgung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2

Buchstabe b Einkommensteuergeselz wird eine

Berufsunfahigkeitsrente jedoch gegebenenfalls nur
so weit erhöht, dass auch nach der Ermöhung des
Beitrags und der Leistungen mehr als 50 % des zu

zahlenden Beitrages auf Ihre Altersvorsorge entfällt.

>

Barmenia
Versicherungen

Barmenia

Lebensversicherung a. G.

Hauptverwaltung

Barmenia-Allee 1

42119 Wuppertal

§4 Welche sonstigen Bestimmungen

gelten für die Erhöhung der Leistun-

gen?

(1) Alle im Rahmen des Vertrages getroffenen

Vereinbarungen, insbesondere die Bestimmung des

Bezugsberechtigten, gelten auch für die Erhöhung

der Leistungen. Ebenfalls gilt der Paragraph "Wie

werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?” der

Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die

Erhöhung der Leistungen.

(2) Die Erhöhung der Leistungen setzt die Fristen in

den Paragraphen der Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen für die Verletzung der vorvertraglichen

Anzeigepflicht und der Selbsttötung nicht erneut in

Lauf.

(3) Soweit bei der Uberschussbeteiligung in den

Allgemeinen Versicherungsbedingungen Wartezei-

ten vorgesehen sind, beginnen sie für jede Erhöhung

der Leistungen neu.

85 Wann entfallen die Erhöhungen?

(1) Eine Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr

bis zum Ende des ersten Monats nach dem Erhö-

hungstermin widersprechen oder den ersten erhöh-

ten Beitrag nicht innerhalb von zwei Monaten nach

dem Erhöhungstermin zahlen.

(2) Ist die Erhöhung dreimal hintereinander entfallen,

erfolgt keine weitere Erhöhung.

(3) Handelt es sich bei Ihrer Versicherung um eine

Berufsunfahigkeitsversicherung oder ist in Ihrem

Vertrag eine Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung

mit eingeschlossen, erhöhen sich die Beiträge nicht,

solange Ihre Beitragszahlungspflicht wegen Benufs-

unfähigkeit entfällt. Eine gegebenenfalls vereinbarte

Dynamik der Hauptversicherung bei Berufsunfahig-

keit ist davon nicht betroffen.

(4) Haben Sie mit uns eine Aussetzung der Beitrags-

zahlung vereinbart, erfolgt während dieses Zeit-

raums keine Erhöhung. Eine bereits durchgeführte

Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie nicht min-

destens einen erhöhten Beitrag zahlen. Eine plan-

mäßige Erhöhung, die auf Grund einer Aussetzung

der Beitragszahlung nicht durchgeführt wurde, wird

in Bezug auf Absatz 2 als entfallene Erhöhung

gewertet.
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85 Was geschieht, wenn die Rücknahme

von Fondsanteilen ausgesetzt oder ein-

gestellt wird?

(1) Wenn die Kapitalanlagegesellschaft die Rück-

nahme von Anteilen eines im Fondsguthaben Ihrer

Versicherung enthaltenen Fonds aussetzt oder

einstellt, kann bei Fälligkeit des Fondsguthabens der

Rücknahmepreis zur Ermittlung des Werts einer
Anteileinheit nicht angesetzt werden, da wir die
Anteile nicht an die Kapitalanlagegesellschafl

zurückgeben können. In diesen Fällen werden wir

den Wert einer Anteileinheil anhand des aktuellen

Preises am Kapitalmarkt ermitteln. Der Preis kann

auf Grund der verminderten Veräußerbarkeit der

Fondsanteile geringer sein, als der zuletzt von der

Kapitalanlagegesellschaft gestellte Rücknahmepreis.

Diese Wertminderung kann auch zu einem Totalver-

lust führen,

(2) Wenn die Kapitalanlagegesellschaft die Rück-

nahme von Anteileinheiten eines Fonds aussetzt

oder einstellt, ist ein Wechsel des entsprechenden

Fonds (Fondswechsel gemäß $ 4 Abs. 3) nicht

möglich.

86 Unter welchen Voraussetzungen kön-

nen wir das Fondsangebot ändern?

(1) Das bei Vertragsabschluss gültige Fondsangebot

kann während der Vertragslaufzeit Änderungen un-

terliegen. Wir können weitere Fonds in unser Fonds-

angebot aufnehmen. Aus dem Fondsangebot her-

ausnehmen können wir einen Fonds nur, wenn für

den Fonds eine erhebliche Änderung eintritt, die wir

nicht beeinflussen können. Solche Änderungen sind

beispielsweise

- die Schließung oder Auflösung eines Fonds

durch die Kapitalanlagegesellschaft

- die Änderung der Anlagegrundsätze eines Fonds
durch die Kapitalanlagegesellschaft

- die nachträgliche Erhebung oder die Erhöhung

von Kosten, mit denen wir beim Fondseinkauf

belastet werden

- die erhebliche Unterschreitung der Fondsper-

formance eines Fonds im Vergleich zum Markt-
durchschnitt

- die deutliche Verschlechterung oder der Wegfall

von Ratings eines Fonds.

Eine erhebliche Änderung kann sich auch aus
Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen
ergeben. Eine Liste mit den aktuell zur Auswahl
stehenden Fonds können Sie jederzeit bei uns

anfordern.

(2) Nehmen wir einen Fonds aus dem Fondsangebot
heraus und ist Ihre Versicherung davon betroffen,
werden wir Sie benachrichtigen und Ihnen als Ersatz
einen neuen Fonds benennen, der in seiner Zu-

Sammensetzung dem Anlageprofil des bisherigen
Fonds am nächsten liegt (Ersatzfonds). Ab Zugang
der Benachrichtigung können Sie innerhalb von vier
Wochen einen anderen Fonds aus unserem aktuel-
len Fondsangebot als Ersatz für den wegfallenden
Fonds auswählen. Eine Liste der zur Auswahl ste-
henden Fonds erhalten Sie mit der Benachrichti-
gung. Benennen Sie uns bis zum Ablauf dieser Frist
keinen Fonds, werden wir den in der Benachrichti-
gung genannten Ersatzfonds verwenden. Wenn wir

Sie nicht rechtzeitig informieren können, weil ein
Fonds kurzfristig aus dem Fondsangebot herausge-
nommen werden musste, werden wir ebenfalls den

von uns vorgeschlagenen Ersatzfonds verwenden.

Sie können dann innerhalb von vier Wochen ab Zu-
gang unserer Benachrichtigung den Ersatzfonds

durch einen anderen Fonds aus unserem aktuellen
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Fondsangebot austauschen. Ein Fondswechsel auf

Grund des Wegfalls eines Fonds aus dem Fondsan-

gebot ist kostenlos.

§7 Wie können Sie aus Ihrem Fondsgutha-

ben Kapital entnehmen?

(1) Sie kénnen jederzeit in Schriftform eine Entnah-

me aus dem Fondsguthaben verlangen, sofern der

Geldwert der Entnahme mindestens 500,00 EUR

beträgt. Als Stichtag zur Ermittlung des Werts der

Anteileinheiten, die dem Fondsguthaben entnommen

werden, legen wir den zweiten Börsentag nach

Zugang Ihres Antrags auf Entnahme in unserer

Hauptverwaltung zu Grunde. Drei Entnahmen aus

dem Fondsguthaben während der Versicherungs-

dauer sind kostenlos.

(2) Eine Rückzahlung der Entnahme ist nicht mög-

lich.

88 Welche Einschränkungen gelten für

Vertragsänderungen?

Rückwirkende Vertragsänderungen, die eine Korrek-

tur der für die Fondsanlage verwendeten Über-

schussanteile erfordern, sind nicht möglich.

89 Welche Kosten stellen wir Ihnen geson-

dert in Rechnung?

(1) In folgenden Fällen stellen wir Ihnen pauschal

zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung:

- Änderungen der Fondsauswahl ab der fünften
Änderung innerhalb eines Kalenderjahres

- Durchführung von Fondswechseln ab dem

fünften Fondswechsel innerhalb eines Kalender-

jahres

- Entnahmen aus dem Fondsguthaben ab der

vierten Entnahme während der Versicherungs-

dauer

- Übertragung von Anteileinheiten an Stelle der
Zahlung eines Geldbetrages.

(2) Die Höhe der Pauschalen können Sie der jeweils
gültigen Gebührenordnung entnehmen. Die Höhe

der Pauschalen kann von uns nach billigem Ermes-
sen ($ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches) für die
Zukunft geändert werden. Die jeweils gültige Gebüh-
renordnung können Sie jederzeit bei uns anfordern.

(3) Wir haben uns bei der Bemessung der Pauscha-
len an dem bei uns regelmäßig entstehenden Auf-
wand orientiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass
die der Bemessung zu Grunde liegenden Annahmen
in Ihrem Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, ent-
fällt die Pauschale. Sofern Sie uns nachweisen, dass
die Pauschale der Höhe nach niedriger zu beziffern
ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

$10 Wie können Sie den Wert des Fonds-
guthabens erfahren?

(1) Sie erhalten von uns jährlich eine Mitteilung, der
Sie den Wert der Anteileinheiten sowie den Wert des
Fondsguthabens entnehmen können; der Wert des
Fondsguthabens wird in Anteileinheiten und als
Geldbetrag aufgeführt.

(2) Auf Wunsch geben wir Ihnen den Wert des
Fondsguthabens jederzeit an.
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§1WasistdasBesonderefondskonze
pts

DWSF
(1)Das

Garantiefondskonze
pt

D
basiertaufdenGarantiefondsD

(imFolgendenGarantiefonds).
SindTeilfondsderDWSFlexPewaltungsgesell

schaft
istdieD

(Luxemburg).DieDWSInves
VerwaltungsgKapitel13de

des
Garant

ie-lexPe
nsion

?WS
FlexPen

sionWS
FlexPens

ion
II

Die
Garantie

fondsnsionSICAV.Ver-
WS

Investmen
t

S.A.
tmentS.A.isteine

$LuxemburgerGesetzesvon20.De-
zember2002überOrganismenfürgemeinsame
AnlagenzugelassenwurdeundvonderCommission

deSurveillanceduSecteurFinancierinLuxemburg
beaufsichtigtwird.

(2)DieGarantiefondshabenunterschiedlicheLauf-
zeitenvonmaximal15%Jahren.DasAblaufdatum

dereinzelnenGarantiefondsistjeweilsder31.De-
zembereinesJahres.DasjeweiligeAblaufjahrist

demNamendesGarantiefondszuentnehmen,z.B.
DWSFlexPensionII2028,Ablaufjahr2028.

GrundsätzlichbeabsichtigtdieDWSFlexPension
SICAVjährlichamerstenHandelstagimJuli,an
demGeschäftsbankeninFrankfurtamMaingeöffnet
Sind,mindestenseinenneuenGarantiefondsaufzu-

legen,umdamitLaufzeitendesGarantiefondskon-
zeptesüber15Jahrenabzubilden.EinneuerGaran-

tiefondswirdvorbehaltlichderRegelungin§6so
eingerichtet,dasserzumZeitpunktderAuflegung

genaudieHöchststandgarantiezumLaufzeitende
(vgl.§2)desGarantiefondsmitdernächstkürzeren

Restlaufzeitfortsetzt,sodassbeijederautomati-
schenUmschichtungeinmalerworbeneHöchst-standgarantienerhaltenbleiben.

(3)AufGrundderbesonderenStrukturundLeistun-genderGarantiefondssindbeiderAnlageIhrerGelderindieGarantiefondsgewisseRegelnzut
i
e
?

esellschaft,dieinÜbereinstimmungmit

Barme
niaVersicherungenBarm

enia
Lebensversiche

rung
a.G,Hauptverwaltun

g
Barmenia-

Allee
1

42119Wuppertal

nhöheralssein
ieserWertezum

Laufzeitendegarantiert(Höchststandgarantiezum
Laufzeitende).DieseHöchststandgarantiezum
LaufzeitendegiltfürjedenAnteileinesGarantie-

fonds,unabhängigdavon,obderjeweiligeGarantie-
fondsdiesenHöchststanderreichthat,bevoroder

nachdemdieserAnteilerworbenwurde.
(2)

Höchststand-Stichtagesindjeweilsdererste
HandelstageinesjedenMonats,andemGeschäfts-

bankeninFrankfurtamMaingeöffnethaben,sowie
imDezemberzusätzlichjeweilsdersechsteHan-

delstagvor
Monatsultimo

.(3)DieWertsicherungdurchdieHöchststandgaran-
tieistausschließlichstichtagsbezogenaufdasje

weiligeLaufzeitendederGarantiefonds.Dertages-
aktuelleWerteinesAnteilskannzwischenzeitlich

auchgeringerseinalsseinKaufkurs.DieHöchst-
standgarantiegiltdahernicht,wennFondsanteilean

dieDWSFlexPensionSICAVvorzeitigzurückgege-benwerden,z.B.aufGrundderKündigungderVersicherung.(4)DieGarantiefondskönnendieHochststandgaran-tiezumLaufzeitendenurfürBeiträgegewähren,welcheandenHochststand-Stichtageninvestiertwerden.DeshalbwerdenwirBeitragsteile,diezurInvestitioninGarantiefondsbestimmtsind,stetszu



§3 Wer gewährt die Garantie?
Die Höchststandgarantie wird von der DWS Invest-
ment S. A. gegenüber der DWS FlexPension SICAV

zu Gunsten der Anleger der Garantiefonds, hier der

Barmenia Lebensversicherung a. G., zum Laufzei-
tende übernommen. Es besteht kein direkter Zah-

lungsanspruch von Ihnen gegenüber der DWS

Investment S. A. Die Barmenia Lebensversiche:

fung a. G. übernimmt keine Garantie für den Wert

der Anteile zu einem bestimmten Zeitpunkt.

§4 Wie funktioniert das Investment in das
Garantiefondskonzept?

(1) Innerhalb des Garantiefondskonzeptes werden

wir Beitragsteile, welche für die Investition in Garan-

tiefonds vorgesehen sind, automatisch in geeignete

Garantiefonds investieren bzw. Umschichtungen

zwischen verschiedenen Garantiefonds so vorneh-

men, dass die Garantie zum Garantietermin gewährt

werden kann (vol. Absatz 2). Der Garantietermin ist

der 31. Dezember vor dem Beginn der Rentenzah-

lung.

(2) Dabei verfahren wir folgendermaßen:

a) Laufende Beiträge

Wir werden alle Beitragsteile, die zur Investition

in Garantiefonds bestimmt sind, in den Garantie-

fonds mit der längst möglichen Restlaufzeit in-

vestieren, dessen Laufzeitende vor dem Garan-

tietermin liegt oder mit diesem zusammenfällt.

Vorhandenes Fondsvermögen

Immer dann, wenn ein neuer Garantiefonds

aufgelegt wird, dessen Laufzeitende vor dem

Garantietermin liegt oder mit diesem zusammen-

fällt (vgl. § 1 Abs. 2), schichten wir - vorbehaltlich

der Regelung in § 6 - automatisch Ihr Fondsver-

mögen aus dem Garantiefonds mit der nächst

kürzeren Restlaufzeit in den neuen Garantie-

fonds um.

b)

Sofern der Beginn der Rentenzahlung nicht dem

Garantietermin entspricht, werden wir zum Laufzei-

tende des letzten Garantiefonds das im Garantie-

fonds befindliche Guthaben und die künftigen zur

Anlage bestimmten Teile Ihrer Beiträge in einen

Investmentfonds investieren, der den Erhalt des -

Kapitals bei niedrigem Risiko und üblichen Zinser-

trägen erwarten lässt (z. B. Geldmarktfonds). Bei

einer fondsgebundenen Rentenversicherung mit

Beitragserhaltungsgarantie oder Beitragsabsiche-

rung werden wir das im Garantiefonds befindliche

Guthaben und die künftigen zur Anlage bestimmten

Teile Ihrer Beiträge in unserem sonstigen Vermögen

anlegen.

(3) Automatische Umschichtungen gemäß Absatz 2

sind für Sie kostenlos.

85 Was gilt fürFondswechselin Verbin-

dung mit Garantiefonds?

(1) Als Stichtag für die Umrechnung des Fondsgut-

habens gilt bei einem Fondswechsel in Verbindung

mit Garantiefonds der erste Handelstag des Monats

in Frankfurt am Main, der auf den Zugang Ihres

schriftlichen Auftrages folgt.

(2) Mit dem vorzeitigen Wechsel aus dem Garantie-

fonds erléschen die Garantien zum Laufzeilende des

Garantiefonds.

66 Was gilt für neu aufzulegende Garantie-

fonds in extremen Marktsituationen?

(1) In extremen Marktsituationen kann es sich für die

erwarlete Wertentwicklung eines neu aufzulegenden

Garantiefonds als ungünstig erweisen, die Höchst-

standgarantie des Garantiefonds mit der nächst

1.3625 0114 DT/V1 Ausgabe 01/2014

kürzeren Restlaufzeit fortzusetzen. In einem solchen

Fall behält sich die DWS FlexPension SICAV vor,

einen neu aufzulegenden Garantiefonds so einzu-

richten, dass die Höchststandgarantie des neuen

Garantiefonds nicht die vergangene Höchststand-

garantie fortsetzt und nur für künftige Einzahlungen

gilt. Ein derartiges Szenario könnte zum Beispiel

dann auftreten, wenn der Garantiefonds mit der

längsten Restlaufzeit nur einen sehr geringen Inves-

titionsgrad in die Wertsteigerungskomponente be-

sitzt.

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn in den

letzten drei Monaten vor Auflegung eines neuen

Garantiefonds abzusehen ist, dass der Investitions-

grad in Anlagen der Wertsteigerungskomponente für

den neu aufzulegenden Garantiefonds bei Auflegung

unter 50 % liegen würde. Hier behält sich die DWS

FlexPension SICAV vor, neu aufzulegende Garantie-

fonds nicht mit dem Garantieniveau und dem Netto-

Anteilwert des Garantiefonds mit der nächst kürze-

ren Restlaufzeit aufzulegen, sondern mit einem neu-

tralen Netto-Anteilwert und Garantieniveau zum

Laufzeitende.

(2) In diesem Fall werden nur Ihre künftigen Beiträge

in einen solchen neuen Garantiefonds anlegen, je-

doch auf die automatische Umschichtung gemäß § 4

Abs. 2 von bereits aufgebautem Fondsvermögen in

den neu aufgelegten Garantiefonds verzichten. Statt-

dessen verbleibt ein vorhandenes Fondsvermögen

im ursprünglichen Garantiefonds bis zu dessen Lauf-

zeitende bzw. bis ein geeigneter neuer Garantie-

fonds aufgelegt wird, in den ein Umschichten des

bestehenden Fondsvermögens ohne Verzicht auf die

erworbene Höchststandgarantie ermöglicht ist.

Dieses Vorgehen stellt sicher, dass Ihre neuen Bei-

träge wieder verstärkt an den Chancen der Kapi-

talmärkte teilhaben können. Ihre bislang erzielte

Höchststandgarantie wird in Bezug auf das bisherige

Fondsvermögen dadurch nicht berührt.

87 Wie erbringen wir Leistungen?

Leistungen, die aus dem Investment in Garantie-

fonds resultieren, erbringen wir grundsätzlich in

Geld; eine Übertragung von Anteilen an Garantie-

fonds kann nicht verlangt werden.
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Gebührenordnung

(stand 01/2012)

Barmenia

Barmenia
Versicherungen

Barmenia

Lebensversicherung 8.6.

Hauptverwaltung
Barmenia-Allee 4
42119 Wuppertal

in Ergänzung zum Paragraphen „Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?“der Versicherungsbedingungen

Geschäftsvorfall

Ausstellung eines neuen Versicherungsscheins

Fnstsetzung in Textform bei Nichtzahlung von Folgebeitragen

Verzug mit Beiträgen

Ruckläufer im Lastschriftverfahren

Erstellung von Angeboten für Vertragsänderungen

Durchführung von Vertragsänderungen

Bearbeitung von Abtretungen oder Verpfändungen

Einholung individueller Erklärungen zur Entbindung von der Schweigepflicht

Angerungen der Fondsauswahl

Durchführung von Fondswechseln

Entnahmen aus dem Deckungskapital

Entnahmen aus dem Überschussguthaben

Übertragung von Fondsanteilen an Stelle der Zahlung eines Geldbetrages

Entnahmen aus der Liquiditätsreserve

Entnahme eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrages

Ubertragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen Altersvorsorgevertrag

L 3471 0612 DTM

Ce. [i>

Höhe der Gebühr

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

die von der Bank in Rechnung gestellten Kosten

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

25,00 EUR ab der 5. Änderung

innerhalb eines Kalenderjahres

25,00 EUR ab dem 5. Wechsel

innerhalb eines Kalenderjahres

50,00 EUR ab der 4. Entnahme

während derAufschubzeit

50,00 EUR ab der4. Entnahme

während der Versicherungsdauer

4 % des Wertes der Fondsteile, höchstens 150,00 EUR

50,00 EUR ab der4. Entnahme

während des Rentenbezugs

100,00 EUR

75,00 EUR



Allgemeine Angaben über die

Steuerregelungen für die

Barmenia SoloBU

Sehr geehrter Kunde",

die folgenden Ausführungen über die Steuerrege-

lungen sind lediglich allgemeine Angaben.

Auf Grund der knappen Darstellung können unsere
Hinweise nicht vollständig sein und insbesondere

keine individuelle steuerliche Beratung ersetzen.

Zudem können sich die Rechtsvorschriften ändern,

so dass wir für die Aktualität und Richtigkeit der

Informationen keine Gewähr übernehmen.

Verbindliche Auskünfte über die steuerliche Behand-

lung von Beiträgen oder Versicherungsleistungen

durfen Ihnen z. B. das zuständige Finanzamt oder

die Personen, die steuerlich beraten dürfen (z. B.

Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer), erteilen.
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h Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, verwenden wirbei Personenbezeichnungen die kürzere, männlicheSchreibweise und verzichten auf die zusätzlicheFormulierung der weiblichen Form. Wir möchtendarauf hinweisen, dass wir alle männlichen undweiblichen Personen gleichberechtigt ansprechen
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1 Einkommensteuer

1.1 Barmenia SoloBU

1.1.4. Beiträge

Die Beiträge zur Barmenia SoloBU gehören zu den

Vorsorgeaufwendungen und können bei der Ein-

kommensteuer als Sonderausgaben geltend ge-

macht werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 3a Abs. 4 EStG).

Dabei gilt ein Höchstbetrag von 2.800,00 EUR je

Kalenderjahr, sofern die steuerpflichtige Person

Aufwendungen zu einer Krankenversicherung allein

tragen muss. Ansonsten reduziert sich der Höchst-

betrag auf 1.900,00 EUR. Bei zusammen veranlag-

ten Ehepartnem oder Lebenspartnern einer einge-

tragenen Lebensgemeinschaft werden die Höchstbe-

träge verdoppelt ($ 10 Abs. 4 EStG).

Die Beiträge zur Barmenia SoloBU werden aber nur
berücksichtigt, wenn die Höchstbeträge nicht durch
Beiträge zu Gunsten einer Kranken- und Pflegever-
sicherung in Höhe der Basisabsicherung ausge-
schöpft sind ($ 10 Abs. 4 Satz 4 EStG).

1.1.2 Leistungen

oO Rentenzahlungen wegen Berufsunfä-
higkeit

Rentenzahlungen wegen Berufsunfähigkeit sind als
sonstige Einkünfte mit dem Ertragsanteil für Renten,
die auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind (abge-
kürzte Leibrenten), zu versteuern
(§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bbESIG, § 55 ESIDV). : °

Der Ertragsanteil wird mit einem Prozentsatz aus dergezahiten Jahresrente errechnet. Dieser Prozentsatzfichtet sich nach der voraussichtlichen Dauer derRentenzahlung. Dies ist grundsätzlich der Zeitraumvom Beginn der Rentenzahlung bis zum Ablauf dervereinbarten Leistungsdauer. Wird die Leistungs-pflicht nur zeitlich befristet anerkannt, ist die voraus-Sichtliche Daue 
"lei

> r der Rentenzahlung zu berücksichti-

Seite 1 von 2

armenia
Versicherungen

Barmenia P

Lebensversicherung a. 
>.

Hauptverwaltung

Barmenia-Allee 1

42119 Wuppertal

Auszug aus § 55 Abs. 2 EStDV:

Beschränkung der Laufzeit der

Rente auf ... Jahre ab Beginn des

Rentenbezugs
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je) Kapitalzahlungen

Kapitalzahlungen bei Eintritt oder Wegfall der

Berufsunfahigkeit (z. B. eine Ubergangs- oder

Wiedereingliederungshilfe) oder bei Ablauf oder Tod

(z. B. Auszahlung eines Guthabens aus der Uber-
schussbeteiligung) sind einkommensteuerfrei.

1.3 Steuerpflichtige Person

Steuerpflichtige Person ist grundsätzlich der Versi-
cherungsnehmer. Wird die Versicherungsleistung
nicht an den Versicherungsnehmer ausgezahlt, ist
der Bezugsberechtigte steuerpflichtige Person.

2 Versicherungsteuer

Die Beiträge sind in Deutschland von der Versiche-
fungsteuer befreit (§ 4 VersStG).

3 Umsatzsteuer

Die Beiträge und Leistungen sind in Deutschlumsatzsteuerfrei (§ 4 UStG). me

* _Melde- und Mitwirkungspflichten


